
932 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

. des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (764 der Bei
lagen): Bundesgesetz über den Betrieb und 
die Beaufsichtigung der Vertragsversicherung 

(Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) 

Mit einer Verordnung aus dem Jahre 1939 
wurde das deutsche Gesetz von 1931 in öster~ 
reich für Versicherungsunternehmungen einge
führt. Durch das Rechts-Überl~itungsgesetz 1945 
wurden diese Vorschriften .in vorläufige Geltung 
ges,etzt. Die :internationale Verflechtung der Ver
sicherungswirtschaft hat in den Jahrzehnten 
seither erheblich zugenommen. Dies führte ins
besondere dazu, daß die Geschäftstätigkeit von 
Versicherungsunternehmen in steigendem Maße 
die nationalen Grenzen überschreitet. Viele Be
stimmungen des geltenden Versicherungsauf
sichtsgesetzes sind infolge der Untersch,iede zwi
schen der österreichischen und der deutschen Ver
fassungsordnung vor allem im Hinblick auf die 
Bestimmtheitserfordernisse des Legalitätsprinzips 
problematisch. Es kann von diesen Bestimmungen 
daher nicht Gebrauch gemacht werden, ohne eine 
erfolgreiche Anfechtung der betreffenden Maß
nahmen befürchten zu müssen. Im übrigen ist 
das Versicherungs aufsichts gesetz auch in der Bun
desrepublik Deutschland, und zwar in de!l letzten 
Jahren zunehmend häufiger geändert worden. In. 
einigen Fällen sind die Neuerungen, die der Ent-

. wurf gegenüber de~ geltenden Versicherungsauf
sichtsgesetz enthält, diesen Knderungen vergleich
bar. 

Der vorliegende Entwurf soll also nicht. nur 
das Provisorium der Geltung eines. deutschen 
Gesetzes beenden, sondern auch, soweit erforder
lich, das Versicherungsaufsichtsrecht den geänder
ten Gegebenheiten anpassen. 

Der Finanz- und. Budgetausschuß hat 'in seiner 
Sitzung am 21. Feber 1978 zur Vorberatung der 
vorliegenden Regierungsvorlage einen Unteraus
schuß eingesetzt. Dem Unterausschuß gehörten 
die Abgeordneten Ku n s t ä t t e r, M ü h 1-

ba ehe r, P f e.i f e r, Josef Sc h 1 a ger, Doktor 
Tull, Dr. Feurstein, Kern, Doktor 
Pe 1 i k a n, S u pp an und Dr. B ro e s i g ke 
an. An einer Sitzung des Unterausschusses nah
men anstelle der Abgeordneten K uns t ä t t e r 
und M ü h 1 b ach e r die Abgeordneten Hat z 1 
und H ein z teil. 

Der Unterausschuß hat die Regierungsvorlage 
unter Beiziehung von Sachverständigen ein
gehend beraten und eine Reihe von Knderungen 
und Ergänzungen an dem Gesetzentwurf vorge
schlagen. 

Der Rinanz- und Budgetausschuß hat in seiner 
Sitzung am 7. Juni 1978 den Bericht des Unter
ausschusses entgegengenommen und die Regie
rungsvorlage mit den vom Unterausschuß vor
geschlagenen Knderungen in Beratung gezogen. 

Die Beratungen des Finanz- und Budgetaus
schusses hatten folgendes Ergebnis: 

Zu den §§ 3 bis 5: 

Die Ersetzung des Begriffs "Betriebsform" 
durch den Begriff "Rechtsform" ergibt sich 
daraus, daß die Arten von jutiistischen Personen, 
die Versicherungs geschäfte betreiben dürfen, 
richtigerweise nicht als Betriebsformen, sondern 
als Rechtsformen zu bezeichnen sind . 

Zu § 4: 

Die Ergänzung in Abs. 3 Z. 1 soll klarstellen, 
daß die Versicherungsaufsichtsbehörde sowohl 
die persönlichen als auch die fachlichen Qualitä
ten der in Betracht kommenden Personen zu 
prüfen hat. 

Durch den neu eingefügten Schlußsatz des 
Abs. 3 wird klargestellt, daß der Versicherungs
aufsichtsbehörde kein Ermessen eingeräumt wer
den soll, für den Fall, daß die Voraussetzungen 
des § 4 Abs. 3 nicht gegeben sind, die Konzes
sion dennoch zu erteilen. 
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2 932 der Beilagen 

Zu § 8: oft kaum erhältlichen Währungen· Deckungs~ 
. Das Erfordernis dieser Änderung ergibt sich mittel halten müssen. 

aus der Ergänzung des § 4 Abs. 3. 

Zu § 9: 

Bezüglich der Versicherungsbedingungen ist 
der Ausschuß der Meinung, daß sie besonders in 
der Rich~ung zu prüf,en s'ein w;ercLen, ob .das 
Inter,esse der Vel"sicheJ1ten .gewähdleist.et ist. (§ 4 
Abs. 3 Z. 2). Es wird also z. B. darauf zu achten 
sein, daß die freie Wahl des berufsmäßigen Par
teienvertreters weder ausgeschlossen noch einge-
schränkt wird. . 

Zu § 12: 

Es soll klargestellt werden, daß mit dem voll
ständigen Erlöschen der Genehmigung des Ge
schäftsplans auch die gemäß § 4 Abs. 1 zweiter 
Satz in ihrem Umfang an den Geschäftsplan 
gebundene Konzession erlischt und nicht etwa, 
wenn auch als bloßer Mantel, bestehen bleibt. 

Zu § 13: 

Durch die Ergänzung des Abs. 4 soll verhin
dert werden, daß eine im Interesse der Ver
sicherten gelegene Bestandübertragung zu Sanie
rungszwecken deshalb unterbleibt, weil eine Ab
werbung guter Risken zu einer Entwertung des 
Bestandes führt. 

Zu § 62: 

Diese Ergänzung wird vorgeschlagen, um zu 
gewährleisten, daß der Wirkungskreis kleiner 
Versicherungsvereihe auch dem Personenkreis 
nach klar abgegrenzt ist. 

Zu § 63: 

Durch die Einfügung des § 32 Abs. 2 in die 
von' der Anwendbarkeit auf kleine Versiche
rungsvereine ausgenommenen B~stimmungen soll 
der Abschluß von Versicherungsverträgen ohne 
Begründung eines Mitgliedschaftsverhältnisses 
durch kleine Versicherungsvereine, . wie schon 
nach geltendem Recht, ausgeschlossen werden. 
Das Tragen des wirtschaftI:ichen Risikos der 
Nicht-Mitgliederversicherung kann den Mitglie
dern kleiner Versicherungsvereine im Hinblick 
auf den sich aus dem eingeschränkten Geschäfts
umfang ergebenden geringeren Riskenausgleich 
nicht zugemutet werden. 

Zu § 71: 

Da der § 71 nur die Abwicklung behandelt, 
wäre die überschrift entsprechend zu ändern. 

Zu den §§ 77 und 78:. 

Von einem starren Gebot auf ausländische 
Währungen lautende Verpflichtungen in auf 
dieselbe Währung lautenden Werten zu be
decken, soll abgesehen werden,um zu vermeiden, 
daß die Versicherer auch in nicht konvertiblen, 

Zu § 85: 

Diese Ergänzung dient der Klarstellung, daß 
auch der erste und der zweite Satz des § 85 
Abs. 2, wie der gesamte übrige § 85, nur für 
kleine Versicherungsvereine gelten. 

Zu § 97: 

Da die Zweigniederlassung eines ausländischen 
Versicherungsunternehmens keine eigene Rechts
persönlichkeit besitzt, kommt eine Auflösung 
nicht in Betracht. Diesem Umstand soll die ge-, 
änderte Formulierung der Bestimmung Rech
nung tragen. 

Zu § 102: 

Die Ergänzung soll klarstellen, daß eine Aus
kunftserteilung nur im Rahmen der Erforder
nisse der Prüfung verlangt ·werden kann. Im 
übrigen ist die Verweigerung der Auskunft 
sanktionslos, sodaß die Prüfungsorganesich in 
diesem Fall an die nach außen zur Vertretung 
des Unternehmens befugten Personen wenden 
müssen. 

Zu § 103: 

Durch die Ergänzung soll gewährleistet wer
den, daß die Versicherungsaufsichtsbehörde kein 
umfassendes Recht, Auskünfte zu verlangen, be
anspruchen kann. Es muß sich vielmehr im Zug 
der überwachungstätigkeit der Versicherungs auf
sichtsbehörde ein konkretes Interesse an einer 
solchen Auskunft ergeben. Im übr,igen z.ieht 
auch in diesem Fall die Verweigerung der Aus
kunft keine Rechtsfolgen nach sich. Die Be
stimmung bezweckt lediglich, eine Rechtsgrund
lage für formlose Ermittlungen ohne Einleitung 
eines Verwaltungsverfahrens zu schaffen. über
dies soll. die zur Auskunftserteilung herange
zogene Person ausdrückLich berechtigt sein, eme 
Verschwiegenheitspflicht geltend zu machen. 

Zu § 108: 

Durch diese Änderung wird die Formulierung 
der Bestimmung enger an die Regierungsvorlage 
des Datenschutzgesetzes (72 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des, N ational
rates XIV. GP) angelehnt. 

Zu § 1n: 

Im Hinblick auf die Bedeutung der Abschluß
prüfung und das Vertrauen, das dem Abschluß
prüfer entgegengebracht werden muß, erscheint 
bei Pflichtverletzungen des Abschlußprüfers eme 
höhere Strafdrohung angemessen. 

Zu den §§ 112 1lnd 114: 

Die Regierungsvorlage enthält in den §§ 111 
bis ·114 vier gerichtliche Strafbestimmungen. Von 
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932 der Beilagen 3 

diesen Strafbestimmungen enthält nur § 111 
eine sogenannte Subsidiaritätsklausel, die die 
Anwendbarkeit des Tatbildes ausschließt, wenn 
die Tat nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist. Da im § 111 falsche 
Angaben gewisser Art für strafbar erklärt wer
den, kommen als grundsätzlich anwendbare 
strengere Bestimmungen vor allem § 108 StGB 
(Täuschung) und der qualifizierte Betrug nach 
den §§ 147 und 148 StGB in Betracht. 

Obwohl auch § 112 Abs. 1 und § 114 falsche 
Angaben verpönen, fehlt eine ebensolche Sub si
diar'itätsklausel, was dazu führen würde, daß § 112 
Abs. 1 oder § 114 neben den Bestimmungen über 
den qualifizierten Betrug ·nach § 147 (schwerer 
Betrug)' oder § 148 StGB (gewerbsmäßiger Be
trug) angewendet wird, daß es also zu einer so
genannten Doppelbestrafung kommt. ·Die Be
strafung nach den strengen strafgesetzlichen Be
stimmungen reicht aber auf jeden Fall aus. Es 
sollen daher entsprechende Subsidiaritä tsklauseln 
eingebaut werden. 

§ 112 Abs. 2 verpönt' zwar gleichfalls eine 
(bestimmte) falsche Angabe, das Tathild ist je
doch so gestaltet, daß es als speziellere Bestim
mung andere verdrängt;.zu einer Doppelbestra
fung kann es daher insoweit nicht kommen. 
Ähnliches gilt für § 113, der die Unterlassung 
einer bestimmten vorgeschriebenen Anzeige 
unter Strafe stellt. Hinsichtlich §§ 112 Abs. 2 
und 113 ist demnach eine Änderung nicht erfor
derlich. 

Zu § 115: 

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Ver
sicherungsaufsichtsbehörde, insbesondere die 
Auswertung der Berichte der Versicherungs~ 
unternehmen (§ 82 der Regierungsvorlage) und 
die Führung von Ver:sicherungsstatistiken (§ 116 
Abs. 2 der Regierungsvorlage), setzt oft die Er
stellung umfangreicher und schwier.iger Berech
nungen voraus. Es erscheint zweckmäßig, hiezu 
das Bundesrechenamt, das über entsprechende 
Einrichtungen verfügt, zur Unterstützung her
anzuziehen. 

. Im § 2 des Bundesrechenamtsgesetzes, BGBL 
Nr. 123/1978, der die Aufgaben des Bundesrechen
amts taxativ aufzählt, ist eine solche Heranziehung 
nicht vorgesehen. Im § 5 Abs. 2 der Regierungs
vorlage dieses Bundesgesetzes, 204 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Natio
nalrates XIV. GP, war noch vorge~ehen, daß 
durch Verordnung dem Bundesrechenamt wei
tere Aufgaben übertragen werden können. Im 
Zuge der Beratungen des Finanz- und Budget
ausschusses ist diese Bestimmung weggefallen. 

Mühlbacher 

Berichterstatter 

Der Bericht des Finanz- und Budgetausschusses, 
749 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates XIV. GP, führt hiezu 
aus, daß die übertragung von Aufgaben an das 
Bundesrechenamt, die über die im § 2 Abs. 1 
taxativ aufgezählteri hinausgehen, ;im Hinblick 
auf die Bedeutung, die der elektronischen Daten
verarbeitung zukommt, dem Gesetzgeber selbst 
vorbehalten bleiben soll. 

Die Anfügung des neuen Abs. 2 an den § 115 
stellt eine solche gesetzliche Übertragung einer 
Aufgabe an das Bundesrechenamt dar; sie soll 
der Einfachheit und Kostenersparnis bei der 
Wahrnehmung versicherungsaufsichtsbehördlicher 
Aufgaben dienen. 

Infolge der A~fjigung des Abs. 2an den 
§ 115 erscheint dessen überschrift nicht mehr 
zutreffend und soll daher entsprechend geändert 
werden. 

Zu § 119: 

Diese Ergänzung ist erforderlich, weil in der 
Regierungsvorlage das' Datum des Inkrafttretens 
offengeblieben ist .. 

Zu den §§ 120, 125 und 126: 

Den Versicherungsunternehmen soll für not
wendige Anpassungen ein längerer Zeitraum zur 
Verfügung stehen. 

Zu § 131: 

Diese Änderung ergibt sich daraus, daß nach 
der neuen Formulierung des § 97 die Vollzie
hung dieser Bestimmung in die Kompetenz des 
Bundesministers für Finanzen fällt. 

Der Finanz- und 'Budgetausschuß hat nach 
einer Debatte, an der sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dr. B r 0 e s i g k e, 
Dr. Fe urs t ei n und Dipl.-Ing. Dr. Z it t
m a y r sowie der Bundesminister für Finanzen 
Dr. An d r 0 s c h beteiligten, die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung der vom Unteraus
schuß vorgeschlagenen Änderungen mit Stim
meneinhelligkeit angenommen. Der nunmehrige . 
Gesetzestext - wie er yom Finani~ und Budget
ausschuß angenommen wurde - ist diesem Be
richt beigedruckt. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der Finanz
und Budgetausschuß den An t rag, der Natio-
nalrat wolle dem a n g e s chI 0 s sen e n . /. 
G e set zen t w u r f die' verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, 1978 06 07 

Dr. Tull 

Obmann 
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4 932 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über den Betrieb und die Beaufsichtigung 
der Vertragsversicherung (Versicherungsauf

sichtsgesetz - VAG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Erstes Hauptstück 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

AnwendungSbereich 

§ 1. (1) Unternehmen, die ihren Sitz im Inland 
und den Betrieb der Vertragsversicherung zum 
Gegenstand haben (inländische Versicherungs
unternehmen), unterliegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. 

(2) Unternehmen; die ihren Sitz im Ausland 
und den Betrieb der Vertragsversicherung zum 
Gegenstand haben (ausländische Versicherungs
unternehmen), unterliegen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes, soweit Versicherungsver
träge im Inland abgeschlossen werden oder für 
sie im Inland geworben wird (Betrieb im Inland). 

(3) Der Betrieb von Versicherungszweigen der 
Personenversicherung durch Körperschaften des 
öffentlichen Rechts unterliegt, wenn Versiche
rungsnehmer nur ihre Mitglieder sind, nicht den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. 

(4) Ob ein Untetnehmen den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes unterliegt, entscheidet die 
Versicherungsaufsichtsbehörde. 

§ 2. (1) Unternehmen, die ausschließlich den 
Betrieb der Rückversicherung zum Gegenstand 
haben, unterliegen nicht den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes; auf inländische Unternehmen, 
die ausschließlich den Betrieb der Rückversiche
rung zum Gegenstand haben, sind jedoch 

1. die §§ 81 bis 83, 99 bis 103, 115 bis 118 und, 
2. sofern sie ,in der Rechtsform eines Ver

sicherungsvereines auf Gegenseitigkeit b~trie
ben werden, der § 4 Abs. 1 erster Satz und 
Abs. 3 Z. 1 und 3, die §§ 26 bis 34, der § 35 
Abs. 1, 3 und 4, die §§ 36 bis 52, der § 53 

Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4 und 5, die §§ 54 
und 55, der § 56 Abs. 1, 2, 4 und 5, die 
§§ 57 bis 61, der § 62 Abs. 2 bis 4, die 
§§ 63, 65 bis 67, 68 Abs. 1 bis 3, 5 und 6, 
69 bis 73, 84, 85, 96 und 114 dieses Bundes
gesetzes anzuwenden. 

(2) Versicherungsunternehmen, . die neben an
deren Versicherungszweigen (Versicherungsarten) 
den Betrieb der Rückversicherung zum Gegen
stand haben, unterliegen hinsichtlich des Betrie
bes der Rückversicherung nicht den §§ 4 Abs. 3 
Z. 2 und 4, 7 Abs. 1, 8 Abs. 2 Z. 1 und 3, 
den §§ 9, .13 bis 17, 79, 88, 93 und 104 Abs. 5 
Z. 1 dieses Bundesgesetzes. . 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
durch Verordnung den Betrieb einzelner Ver
sicherungsarten der Tnnspofltversicherung von 
der Anwendung der §§ 4 Abs. 3. Z. 2 und 4, 
7 Abs. 1, 8 Abs. 2 Z. 1 und 3, der §§ 9 und 104 
Abs. 5 Z. 1 ausnehmen, wenn dies wegen der 
Eigenart dieser Versicherungen, insbesondere we
gen des Erfordernisses einer raschen Anpassung 
von Geschäftsgrundlagen an geänderte' Verhält- . 
nisse oder des geringeren Schutzbedürfnisses der 
Versicherungsnehmer, zweckmäßig erscheint. 

Rechtsform 

§ 3. (1) Inländische Versicherungsunterneh
men dürfen nur in Form einer Aktiengesellschaft 
oder eines Versicherungsvereines auf Gegenseitig
keit betrieben werden. 

(2) Bei ausländischen Versicherungsunterneh
men kommen die Rechte und Pflichten, die nach 
diesem Bundesgesetz den gesetzlichen Vertretern 
eines inländischen Unternehmens auferlegt sind, 
ihrem für das Inland bestellten Hauptbevoll
mächtigten zu. 

Konzession 

§ 4. (1) D~r Betrieb der Vertragsversicherung 
ist an eine Konzession gebunden. Der Umfang 
der Konzession richtet sich nach dem Geschäfts"
plan (§ 8). 

(2) Mit dem Antrag auf Erteilung der Kon
zession sind die im § 8 Abs. 2 angeführten Be-

i 
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932 der Beilagen 5 

standteile des Geschäftsplans, in den im § 18 
Abs. 1 angeführten Versicherungszweigen mit 
Ausnahme der Versicherungsbedingungen, zur 
Genehmigung vorzulegen. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die 
Konzession zu erteilen, wenn 

1. die Mitglieder des Vorstandes oder der 
Hauptbevollmächtigte die für die Führung 
des Betr,iebes erforderlichen persönlichen 
und fachlichen Eigenschaften besitzen, 

2. die Belange der Versicherten nach dem Ge
schäftsplan ausreichend gewahrt, insbeson
dere die Verpflichtungen aus den Versiche
rungsverträgen genügend als dauernd er-
füllbar dargetan sind, . 

3. die Eigenmittel ausreichen, um die Grün
dungskosten, die Organisationskosten und 
die übrigen durch 'den Betrieb entstehenden 
Kosten zu decken, 

4. nicht eine für die Versicherten nachteilige 
Entwicklung des Versicherungsmarktes zu 
erwarten ist. 

Liegt eine dieser Voraussetzungen nicht vor, so 
ist die Konzession zu versagen. 

. (4) Bei der Beurteilung, ob die Mitglieder des 
Vorstandes oder der Hauptbevollmächtigte die 
für die Führung des Betriebes erforderlichen Ei
genschaften besitzen, ist insbesondere auch auf 
die Art der Versicherungen, die betrieben wer
den sollen, und den beabsichtigten Umfang des 
Betriebes Bedacht zu n~hmen. 

(5) Bei der Beurteilung, ob die Verpflichtungen 
aus den Versicherungsverträgen genügend als 
dauernd erfüllbar dargetan sind, ist insbesondere 
auch zu berücksichtigen, ob eine sonst mangelnde 
Erfüllung dieser Voraussetzung durch die Stellung 
einer Kaution (§ 14) ersetzt werden kann. 

(6) Für ,inländische Versicherungsunternehmen 
darf die Konzession nur erteilt werden, wenn 
sie in einer zulässigen Rechtsfortn (§ 3 Abs .. 1) 
errichtet sind oder errichtet werden. 

Ausländische 
Versicherungsunternehmen 

§ 5. (1) Einem ausländischen Versicherungs
unternehmen darf, unbeschadet des § 4 Abs. 3 
bis 5, die Konzession zum Betrieb der Vertrags
versicherung im Inland nur erteilt werden, wenn 
eine inländische Zweigniederlassung errichtet und 
eine natürliChe Person, die ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Inland hat, zum Hauptbevollmäch
tigten bestellt wird. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die 
Bestellung eines Stellvertreters des Hauptbevoll
mächtigten zu verlangen, wenn der beabsichtigte 
Umfang des Geschäftsbetriebes dies erfordert. 
Für den Stellvertreter des Hauptbevollmächtigten 
gelten die gleichen Voraussetzungen wie für 
diesen. 

(3) Die Konzession darf einem ausländischen 
Versicherungsunternehmen nur erteilt werden, 
wenn es eine Rechtsform aufweist, die den im 
§ 3 Abs. 1 angeführten entspricht oder mit ihnen 
vergleichbar ist, und wenn der' Geschäftsplan 
ausschließlich Versicherungen umfaßt, die nach 
gleichen oder ähnlichen Grundsätzen auch in dem 
Staat, in dem es seinen Sitz hat, rechtmäßig 
betrieben werden. 

(4) Die Konzession darf einem ausländischen 
Versicherungsunternehmen, wenn der Staat, in 
dem es seinen Sitz hat, nicht Gegenseitigkeit ge
währt, nur erteilt werden, wenn dies überwiegende 
öffentliche Interessen gebieten. 

§ 6. (1) Der Geschäftsbetrieb eines ausländi
schen Versicherungsunternehmens im Inland darf 
nicht vor Eintragung der inländischen Zweig
niederlassung und des Hauptbevollmächtigten 
in das Handelsregister aufgenommen werden. 

(2) Nach Erteilung der Konzession darf ein 
ausländischer Versicherer Versicherungsverträge 
mit Personen, die ihren ordentlichen Wohnsitz 
oder' Sitz im Inland haben, und Versicherungs
verträge über inländische Grundstücke nur mehr 
über die inländische Zweigniederlassung des 
Unternehmens abschließen. 

(3) Der Gerichtsstand des § 99 Abs. 3 Juris
diktionsnorm darf für Klagen aus dem inländi
schen Geschäftsbetrieb nicht ausgeschlossen wer
den. 

(4) Tritt die ·im § 5 Abs. 2 genannte Voraus
setzung nach Erteilung . der Konzes~ion ein, 
so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde die Be
stellung eines Stellvertreters des Hauptbevoll
mächtigten zu verlangen. Liegt diese Voraus
setzung nicht mehr vor, so hat sie die ersatz
lose Abberufung des Stellvertreters des Haupt
bevollmächtigten zu gestatten .. 

§ 7. (1) Die Konzession für ein ausländisches' 
Versicherungsunternehmen ist zu entziehen, 
wenn es Versicherungen nach gleichen oder ähn
lichen Grundsätzen wie im Inland nicht mehr 
auch in dem Staat, in dem es seinen Sitz hat, 
rechtmäßig betreibt, es sei denn, daß der wei
tere Betrieb im Inland im überwiegenden Inter
esse der Versicherten gelegen ist. 

(2) Werden infolge einer Änderung der Sat
zung eines ausländischen Versicherungsunterneh
mens oder der Geschäftsgebarung an seinem Sitz 
die Belange der Versicherten nicht mehr ausrei
chend gewahrt und die Verpflichtungen aus den 
Versicherungsverträgen nicht mehr genügend als 
dauernd erfüllbar dargetan, so ist die Konzession 
eines ausländischen Versicherungsunternehmens 
zu widerrufen. 

Ge sc h ä f t s p 1 an 

§ 8. (1) Die Versicherungsunternehmen haben 
einen GesclJ.äftsplan zu erstellen, der der Geneh-
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migung durch die Versicherungsaufsichtsbehörde 
bedarf. Der § 4 Abs. 3 enter Satz Z. 2 bjs 4 und 
zweiter Satz gilt sinngemäß~ 

(2) Der Geschäftsplan hat zu umfassen 
1. die Darlegung der Verhältnisse, die für die 

Wahrung der Belange der Versicherten und 
die Beurtei:lung der dwernden Erfül1bar
keit der Verpflichtungen aus den Versiche
rungsverträgen erheblich sind, 

2. die Bezeichnung der Versicherungszweige 
und, wenn nur einzelne Versicherungsarten 
von Versicherungszweigen betrieben werden, 
dieser VerSlichemmgsarten, auif eLie sich der 
Betrieb entreckt, 

3. die allgemeinen und besonderen Versiche
rungsbedingungen. 

(3) Bei inländischen Versicherungsunternehmen 
bildet auch die Satzung einen Bestandteil des Ge
schäftsplans. Die Satzung hat, unbeschadet sonsti
ger gesetzlicher Erfordernisse, Angaben darüber 
zu enthalten, auf welche Versicherungszweige 
und, wenn nur einzelne Versicherungsarten von 
Versicherungszweigen betrieben werden, auf wel
che Versicherungsarten sowie auf welches Gebiet, 
einschließlich eines allfälligen Betriebes im Aus
land, sich der Betrieb erstreckt. Bei der Angabe 
der betriebenen Versicherungszweige oder Ver
sicherungs arten genügt der Hinweis auf 'den ge
nehmigten Geschäftsplan. 

(4) Bei ausländischen Versicherungsunterneh
men hat der Geschäftsplan auch die Angabe 
zu umfassen, auf welches Gebiet im Inland sich 
der Betrieb erstreckt. Die Satzung und jede 
Xnderung derselben sind der Versicherungsauf
sichtsbehörde zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat An
ordnungen über die Bezeichnung der Versiche
rungszweige und der Versicherungsarten und den 
Inhalt dieser Bezeichnungen zu treffen, soweit 
dies für die Einheitlichkeit und Klarheit der Be
zeichnung der Versicherungszweige und der Ver
sicherungsarten erforderlich ist. 

Versicherungsbedingungen 

§ 9. (1) Die allgemeinen Versicherungsbedin
gungen haben insbesondere Bestimmungen zu ent
halten 

1. über die Ereignisse, bei deren Eintritt der 
Versicherer zu einer Leistung verpflichtet 
ist, und über die Fälle, in denen aus beson
deren Gründen diese Pflicht ausgeschlossen 
oder aufgehoben sein soll, 

2. über die Art, den Umfang und die F~llig
kei t der Leistungen des Versicherers, 

3. über die Feststellung und Leistung des Ent
gelts, das der Versicherungsnehmer an den 
Versicherer zu entrichten hat, und über die 

Rechtsfolgen, die eintreten, wenn er damit 
in Verzug ist, 

4. über die Dauer des Versicherungsvertrages, 
insbesondere ob und auf welche Weise er 
stillschweigend verlängert, ob und auf wel
che Weise er gekündigt oder sonst ganz oder 
teilweise aufgehoben werden kann, und über 
die Verpflichtungen des V ersicherersin die
sen Fällen, 

5. über den Verlust des Anspruchs aus dem 
Versicherungsvertrag, wenn Fristen versäumt 
werden, 

6. in der Lebensversicherung außerdem über 
die Voraussetzungen und den Umfang der 
Gewährung von Vorauszahlungen oder Po
lizzendarlehen. 

(2) Besondere Versicherungsbedingungen sind 
von den allgemeinen Versicherungsbedingungen 
abweichende oder sie ergänzende Bestimmungen, 
die für bestimmte Gruppen von Versicherungs
verträgen regelmäßig verwendet werden sollen, 
auch wenn sie in sonst nicht zum Geschäftsplan 
gehörenden Geschäftsgrundlagen, insbesondere 
Tarifen, enthalten sind. 

(3) Von den allgemeinen und besonderen Ver
sicherungsbedingungen darf zu ungunsten des 
Versicherungsnehmers nur aus sachlich gerecht
fertigten Gründen und nur dann abgewichen 
werden, wenn der Versicherungsnehmer vor dem 
Vertrag'sabschluß darauf ausdrücklich hingewiesen 
worden ist und sich schriftlich damit einverstan
den erklärt hat. 

G e s eh ä f t s pLan ä n ,de run gen 

§ 10. Jede Xnderung des Geschäftsplanes be
darf der Genehmigung durch die Versicherungs
aufsichtsbehörde. Der § 4 Abs. 3 Z. 2 bis 4 gilt 
sinngemäß. 

Organ,e 

§ 11. (I) Inländische Vers,icher.ungsunternehmen 
haben der Versicherungsaufsichtsbehör.de die 
Mitglieder ihres Vorstands und ihres Aufsichts
rats, sobald diese hes1;ellt sind, und 'Unverzüglich 
jede Änderung in der Zusammensetzung dieser 
Organe bekanDitzugeben. 

(2) Xnderungen in der Person des Hauptlbe
vollmächtig1;en eines ausländischen Versicherungs
unternehmens und seines Stellv,ertreters bedürfen 
der Genehmigung durch die Versicherungs auf
Slichtsbehörde. Der § 4 Ahs. 3 Z. 1 giLt sinngemäß. 

Ausübung des Geschä.ftts;b·etr,ie'bes 

§ 12. (1) -Das VersicherungsUJnteroohmen hat 
der Versicherungsaufsichtsbehörde di,e Aufnahme 
und die Einstellung des ,B,etr.iebes der im Ge
schältsplan vorgesehenen VersicherungszWlcige 
(VerSlicherungsarten) unlVelizüglich anzuzeigen. 

932 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 30

www.parlament.gv.at



932 der Beilagen 7 

(2) WQr,d der Betrieb innerhalb eines Jahres 
niche in dem nach der Genehmigung des Ge
schäftsplans oder' einer Knderung desselben 
durch Betriebserweiterung erlaubten Umfang auf
genommen, so edischt, insoweit ·die Aufnahme 
des Betriebes unterbleibt, die Genehmigung des 
Geschäftsplans oder :seiner Knderung. Handelt 
es sich um den Betrieb von im § 18 Abs. 1 ange
führten Versicherungen, so verlängert sich dieser 
Zeitraum auf drei J3!hre. 

{3) Die Genehmi.gung ,erlischt auch, wenn der 
Betr:ieb, nachdem .er bereits aufgenommen wurde, 
während ·dreier aufeinanderfolgender Jahre nicht 
ausgeübt wwd. 

(4) Mit dem vollständigen Erlöschen der Ge
nehmigung des Geschäftsplans erlischt die Kon-
zeSSlOn. 

(5) Das Erlöschen der Genehmigungen oder 
der Konz·ession nach den Abs. 2 bis 4 ist von 
der Versicherungsaufsichtsbehörde mit Bescheid 
festzustellen. 

(6) Vor Ablauf von drei Jahren nach Erlöschen 
der Genehmigung oder der Konzession darf eine 
neuerliche Genehmigung für denselben Versiche
rungszweig (dieselbe Versicherungsart) oder eine 
Konzession nicht wieder erteilt werden. 

Best a n ,d ,ü b ,er t 'r a gun .g 

§ 13. (1) Der Bestand eines Unternehmens an 
Versicherungs.verträgen (Versicherungsbestand) 
kann in seiner Gesamtheit oder 'teilwcise ohne 
Zustimmung ·der Versicherungsnehmer auf ein 
anderes VenicheruI1igs\IJIlternehmen übertr3Jgen 
werden. 

(2) ,Die Bestandübertragung bedal1f .der Ge
nehmigu11igdurch die Versicherungsaufsichtsbe
hörde. Die Genehmigung i&t .zu versagen, wenn 
die Interessen .der Versichel1ten nicht ausreichend 
gewahrt sind oder eine nachteilig.e Ausw,irkung 
der übertragun!g auf das Ges3Jffitgeschäft des 
übernehmenden Versicheru11igsunternehmens oder 
eine für die V,ersich.erten nachteiLige Entwicklung 
d.es VersicherungsmaJ1kts zu erwarten ist. 

(3) Die Rech,te und Pflichten aus den zum über
tragenen Bestand gehörenden Versicherungsver
trägen gehen mit ,der Genehmigung der Bestand
übertragung auf denubernehmen.den Versicherer 
über. 

(4) Der Versicherungsnehmer ist ,berechti.gt, den 
Versicherungsv,emr,ag zum Ende der Versiche
rungsperiode, w:rhr,end der er VOn .der Bestand
übertragung Kenntnis er,langt hat, zu kündigen 
und den auf die Zeit nach der Beend,i·gung des 
Versicherungsv.erlhältnisses entfallenden Tcil der 
Prämie unter Aibzug ·der für .diese Zeit auflge
wendeten Kosten ,zurückzufor,dern.· Auf .eine V,er
einbaruug,die von dieser Bestimmung abweicht, 
kann sich der V·ersicherer nicht berufen. Besteht 
die Gefahr, daß bei einer übertragung des Ver
sicherungsbestandes zu Zwecken der Sanierung 

durch Kündigungen die Interessen der Ver
sicherten verletzt werden, so kann die Versiche
rungsaufsichtsbehördedie Bestandübertragung 
ohne Einräumung des Kündigungsrechtes zulas
sen. 

eS) Der Abs. 4 gilt nicht für übertragungen 'des 
gesamten Versicherungsbestandes, die :im Ober
gang des gesamten Vermögens eines Versiche
rungsunternehmens auf ein a,nderes enthalten 
sind. 

K auti on 

§ 14. (1) Die Versicherungsaufsichts,behör,de hat 
die Genehmigung des Geschäftsplans oder einer 
Geschä.ftsplanänderung .oder die Genehmigung 
einer Bestandü:bertragung VlOIIl der Stellung einer 
Kaution oder der Erihöhung ein.er bere~ts ,g,estell
ten Kautlion aJbhängig zu mach,en, wenn dies not
wendü,g ist, um die dauernde ErfülLharkeit der 
Ver:pflichtungen aus den Versicherul1lgsverträgen 
sich'erzu9tie1Ien. 

(2) Zur SichersteLlung der Ansprüche aus dem 
Betrieb einzelner Versicherungszw,eige kann je 
eine gesonderte Kaution g.efordert werden. 

(3) Die Höhe der Kaution kann ganz oder teil
weise mit einer Verhältniszahl zu Beträgen fest
gesetzt werden, aus denen sich der Betl1iebsum
fang des Versicherung.sul1lternehrnens ergibt. 

(4) Die V,ersicherungsaufsichtsbehörde kann 
eine Erhöhung der Kaution rverlan~en, wenn sich 
die für die Festsetlzung ihrer Höhe maßgebenden 
Umstände seit .der Kautionsstellung wesentlich 
gelindert :h3Jben. 

§ 15. Verfügungen über die der Kaution ge
widmeten Vermögenswerte bedül'~en zu ihrer 
RechtswiI1ksamkeitder ZUStl1mmung der Versiche
run:gsaufsichtsbehöl'de. Die Zustimmung ist zu er
teilen, wenn ,die V,el1fügung i.m Hinblick auf ,den 
Zweck der Kautionsstellul1lg unbedenklich ist, ~ns
besondere wenn ,der Kaution gewidmete Ver
mögenswerte durch in ·ihrer Sicherhe1t und ~hr,er 
~entabilität gleichwertig,e Anlagen ,ersetzt wer·den 
sollen. 

§ 16. (1) Die KaUit~on ist auf Verlangen ganz' 
oder teilweise freizugeben, soweit ,die Umstände, 
die ihre Stellung erfor·derlich machten, nicht mehr 
vorliegen. 

(2) 'Die Kaution ist ganz oder teilweise zur 
Befriedigung .sichengestellter Ansprüche ,freizu
geben, wenn die Befriedigung weiter,er Ansprüche 
aus dem übrigen V,ermögen .des V,ersicherungs
unternehmens gewährleistet ,erscheint und die 
W.iederauffüllung der Kautionerwamet werden 
kann oder als 'ent:behr.lich an:z,usehen list. 

(3) Nach Beendigung .des Geschäftsbetriebes, aus 
,dem die sich'er gesteLlten Anspruche entstanden 
sind, ist di,e Kaution zur Befr.iedigung der sicher
gestellten Ansprüchefrcizugeben, soweit diese 
nicht aus dem übrigen Vermögen des Versiche-

932 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 30

www.parlament.gv.at



8 932 der Beilagen 

rungsunternrehmens .erfolgen kann. Ein nach Be
friedigung aller sichergestellten Ansprüche ver
bleibender Kauti.onsrest iSit freizugeben. 

o 
§ 17. (1) Die Widmung von Vermögenswerten 

für die KautLon hat zu erfoLgen: 
1. bei Liegenscha>ften und Hyrpotheken durch 

eine lentsprechende Anmerkung im: Grund
buch, 

2. bei Forderungen durch schriftliche Verständi
gung des Schuldners und aI.Len,falls des 
Bür,gen, 

3. bei Wertpapieren durch schriftlich,e Ver~tän
digung der Verwahrungs5telle. 

(2) Ansuchen um Anmerkung der Kauti'Ons
widmung im Gl1undbuch sind von den Genichts
und Justizv'erwaltungsgebühren befreit. 

Zweites Hauptstück 

VERSICHERUNGEN, FüR DIE EINE DEK
KUNGSRüCKSTELLUNG ZU BILDEN IST 

G ,e s eh ä.f t s l' l.a n 

§ 18. (1) In ,der Lebensversicherung, der Kran
kenvers.icherung und in al1en anderen Versime
rungszweigen {V.ersicherungsarten), soweit diese 
nam Art der Lebensv,ersicherung auf Grund 
von WahrscheinLichikeiitstafeln betrieben werden, 
hat der Geschäftsplan auch die Rechnungsgrund
lagen (Wahrscheinlichkeits tafeln, Zinsf'uß, Kosten
zuschläge), die Grundsätze und Formeln für .die 
Berechnung der Prämien (Beiträge), der Deckungs
rückstellung und der Prämienüberträge sow,ie die 
Tarife zu eIllthaken. Die Grundsätze und Formeln 
für die Berechnung ,der Prämien (Beiträge) und 
der Deck.ungsrÜckstcllung sind für jede V,ersiche
rungsart gesondert darzusteMen und durch 
Zahlerubeispi.ele zu erJäute11n. 

(2) Soweit in andeJ:'len als [n den ~m Abs. 1 
angeführten Versicherungen nach dem Geschäfts
plan di,e B,ildung einer Deckungsrücksltellung er
fOl1derllich ist, hat der Geschäftsplan die Grund
sätze und Formeln tfürdie Berechnung der Dek
kungsrüdcstdlung zu enthalten. 

(3) Ist bei den im Ahs. 1 angeführten Versiche
rungen eine Prämienr.üd~!erstattung (Beitrags
rückerstattung) vorgesehen, so hat der Geschä,fts-

,plan die Grundsäoze für me Ber.echnurig der 
Prämienrückerstattung und ,für die Bi1dung der 
RückstelLung ,für Prämienrück,erstattung zu ent
halten. 

(4) Inder Lebensversicherung hat der Ge
schäftsplan . auch die' Grundsätze zu ,enthalten, 
nach denen bei Rückkäufen und hei Umwand
lungen in präm~enfreie . (beitragsfreie) Versiche
rungen die vertr,aglich,e Leistung festgestellt wird. 

(5) Als Lebensvlers,icherung gelten insbesondere 
auch die Berufsunfähigkeits-, Alters-, Witwen-, 
Wa'isen- und Aussteuerversicherung. 

D eck u n g se·r f 0 r d er'n Ii s 

§ 19. (1) Das Deckungserfordemis umfaßt di'e 
Deckungsrücki>wLLung. In Ider Lebensversicher'Ung 
sind hievon Vorauszahlungen oder Polizzendar
lehen abzuziehen. In der Lebensversicherung um
faßt das Deckungserfordernis auch Rückstellun
gen für Prämienrückerstattung (B>eitragsrücker
stattung), Rückkaufsrückstellungen, die Prämien
überträge 'Und die Rückstellung für schwebende 
Versicherungsleistungen. 

(2) Bei der Berechnung des Deckungserforder
nisses hatel:n A!bzug von Rückversicherungsantei
len zu unterbIei:ben. 

(3) Wir:d eine Erhöhung der Deckungsrück
stellung aus anderen Gründen als wegen einer 
Änderung des Geschäftsumfangsnotwendig, 50 
kann die Versicherungsaufsichtsbehörde gestatten, 
daß diese Erhöhung auf mehrere Jahre v,erteilt 
wird, soweit ruedurch ,die Interessen der Ver
sicherten nicht gefähr:ä:et wenden. 

(4) Das Deckungse.rfor:dernis ist für die Le
bensversicherung, für die Krankenversimerung 
und für die übrigen Versicherungszweig,e (Ver
sicherun,gsarten), für :die eine Deckungsrückstel
lung zu biLden .ist, gesondert zu beremnen. 

D.eckungsstock 

§ 20. (1) In ,der Höhe des Deckungserforder
nisses mit Ausnahme des in Rückversicherung 
übernommenen Geschäfts ist ein Deckungsstock 
zu bilden, der gesondert vom übrigen Vermögen 
zu verwalten ist. Die Zuführung zum Deckungs
stock darf nur soweit unterbleiben, wie im Aus
land zugunsten bestimmter Versicherungen eine 
besondere Sicherheit gestellt wel'den muß. 

(2) Für die Lebensversicherung, für die Kran
klenversicherung und für die ühr:igen Versiche
rungszweige (Versicherungsarten), für die eine 
Deck.ungsrückstellung zu bilden ist, ist je ,eine 
gesonderte Abteilung des Deckungsstocks einzu
richten. 

(3) Die Versicherungsunternehmen haben dafür 
zu sorgen, daß das Deckungserfordernis durch 
die dem Deckungsstock gewidmeten Vermögens
werte stets voll erfüllt 1st. Sie haben, sobald dies 
erfol"derlich list, dem Deckungsstock Vermög,ens
werte auch während ,des Geschäftsjahres zuzu
,fühl"en und der Versicherungsaufsichtsbehörde 
auf Verlangen nachzuweisen, daß sie dieser Ver
pHidltung nachgekommen sind. Außer für das 
Ende des Geschäftsjahres ist eine bloße Schätzung 
des DeckungserfoI"der11'isses zulässig. 

§ 21. (1) Die Widmung von Vermögenswerten 
für den Deckung.sSloock ;hat zu erfolgen: 

1. bei Liegenschaften und Hypotheken durch 
eine entsprechende Anmerkung im Grund-

. buch, . 
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2. bei Forderungen durch :schriftliche Verstän
digung des, Schuldners und allenfalls des 
Bürgen, 

3. bei Wertpapieren :durch schriftliche Verstän
digun'g der VerwahrungssteHe. 

(2) Ansuchen um Anmerkung der Deckungs
stockwidmung jm Grundbuch sind von den Ge
richts- und Justizverwaltungsgebühren befreit. 

Treuhänder 

§ 22. (1) Der Aufsichtsrat ,des Versicherungs
unternehmens hat für .die überwachung des Dek
kungsstocks einen T.reuhänder und einen Stell-' 
vertreter zu beste1len.ß.ei aus!ändischen Ver
sicherungsunternehmen sind der Treuhänder und 
sein Stellvertl'eter vom Hauptbevqllmächtigten 
zu bestellen. 

(2) Besteht der Deckungsstock aus mehreren 
Abteilungen, so kann für jC;!de Abteilung geson
dert ,ein T,reuhänder und ein Stellvertreter be
stellt werden, wenn dies ,im Hinblick auf den 
Geschäftsumhng angemessen erscheint. 

(3) Zum Treuhänder und zu seinem Stellver
treter dürr'en' nur ,eigenberechtigte natürliche 
Personen mit ordentlichem Wohnsitz im Inland 
bestellt werden, 

1. bei denen die besondel"e Vertrauenswürdig
keit und ,die geordneten wirtschaft1Qchen Ver
hältnisse im Sinn der § § 5 und 6 der Wir.tschafts
treuhänder-ß.erufsordnung, BGBl. Nr. 125/1955, 
vo·r1iegen, 

2. die weder einem Organ des V,ersicherungs
un~ernehmens angehören noch Angestellte dieses 
Unternehmens sind, und auch sonst nicht in 
einem Abhän~igkeitsverhältnis zu ihm 'stehen, 

3. die im Hinblick auf ,ihre Ausbildung und 
ihren beruflichen Wel"degang die erforderlichen 
Eig~nschaft.en besit~en. 

(4) Die Bestellung des Treuhänders und seines 
Stellvertreters bedarf der Genehmigung durch 
die Versicherungsauhichtshehöl1de. Die Genehmi
gung ist nur dann zu versagen, wenn die im 
Abs. 3 angefühl1ten Voraussetzungen nicht er
füllt sind. 

(5) Kleine Versicherungsvereine haben ,einen 
Treuhänder nur zu bestellen, wenn die Ver
sicherungsauhichtsbehöl'Ide dies anoronet, weil es 
zur Wahrung der Interessen der V;ersichertJen 
unerläß1.ich ~st. Die Bestellung obliegt, wenn· der 
Verein keinen Aufsicht1Srat hat, dem Vorstand. 

. § 23. (1) Der Treuhänder für die überwa
chung des Deckungsstocks hat ,darauf zu achten, 
daß das Deckungserfordernis durch die dem Dek
kungsstock gewidmeten Vermögenswerte stets 
voll erfüllt ist. 

(2) Verfügungen des Versicherungsunterneh
mens über di,e dem Decktungsstock gewidmeten 
V'ermögenswerte bedürfen ~u ihrer Rechtswirk-

9 

samkeit der schriftlich,en Zustimmung des Treu
händers. Die Zustimmung darf nur erteilt wer
den, wenn die Verfügung die volle Erfüllung d!!s 
peckungserfordernisses"'nicht gefährdet oder dem 
Deckungsstock gewidmete Vermögenswerte durch 
in ihrer Sicherheit und R>entabilität gleichwertige 
Kapiltalanlagen ersetzt wel'den. 

(3) Dem Treuhänder ist jederzeit Ein&icht in 
die Bücher, Belege und Schriften des Versiche
rungsunternehmens zu gewähren. Das Versiche
rungsunternehmen hat dem Treuhänder alle Tat
sach'en mitzuteilen, deren Kenntnis für ihn Zlur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erfor'derlich ist. 
Gegenüber dem Treuhänder kann eine Verschwie
genheinspfLicht nicht gelten'd gemacht werden. 

(4) Sind Eintragungen oder Aufbewahrungen 
unter Verwendung voI). Datenträgern vorgenom
men wor:den, so sind vom Versicherungsunter
nehmen auf seine I\.osten innerhalb angemessener 
Frist diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, die notwendig sind, um die Unterlagen 
lesbar zu machen und, soweit erfol'derlich, ohne 
HiMsnrittel lesbare dauerhafte Wiedergaben in 
der benötigten Anzahl beizubringen. 

(5) Bestehen zwischen dem Versicherungsunter
nehmen und dem 'treuhänder Meinungsverschie
aenheiten über dessen Pflichten, insbesondere 
über die gemäß Abs. 2 erforderLiche Zustimmung, 
so entscheidet darüber die Versicherungs,aufsichts
behörde. 

(6) Der Treuhänder hat der Versicherungs auf
sichtSibehöl"de jederzeit Auskunft über den von 
ihm ü,berwachten DedrungsstJock zu eneiJen. Im 
übrig,en ist er zur Verschwiegenheit über alle 
Tatsachen verpflichtet, die ihm ausschli,eßlich auf 
Grund seiner Tätigkeit bekannt geworoen sQnd. 

Versicherungsmathematischer 
S ach ver s ,t ä n ,d i ger (A k tu a r) 

§ 24. (1) Versicherungsunternehmen, die eine 
oder mehrere der im § 18 Abs. 1 angeführten 
Versicherungen betreiben, sind verpflichtet, mQn
destens ,einen versicherungsmathematischen Sach
verständigen (Aktuar) zu besteHen, der die Er
stellung der 1m § 18 Abs. 1 bis 4 angeführten 
Bestandteile des Geschäftsplans vorzunehmen 
oder zu leiten und ihre Einhaltung zu über
wachen hat. 

(2) Dj,e Bestellung des ver!licherungsmathema
tischen Sachv,erständigen bedarf der Genehmi
gung aurch die Versicherungsaufsichtsbehörde. 
Der Genehmigung bedarf auch die Ausübung der 
Funktion eines versicherungsmathematischen 
Sachverständigen durch den Hauptbevollmächtig
ten eines ausländischen Versicherungsunterneh
mens. Die Genehmigung ist nur dann zu ver
sagen, wenn die in Aussicht genommene Person 
nicht .die zur Erfüllung der A1.lfgaben eines ver
!iicherungsma thema tischen Sachverständigen er
forderliche Eignung besitzt. 

2 
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(3) SoLl zum versicherungsmarthematischen 
Sachverständigen ein Vorstandsmitglied eines in
ländischen Verslich,erun1gsunternehmens bestellt 
werden, so obliegt die Bestellung ,dem Aufsichts
rat. 

Ansprüche nach E1instellung des 
GeschHtsbetriebes 

§ 25. (1) Erlöschen auf Grund ,der Einstellung 
des Geschäftsbetriebes eines Vel'Slicherungsunter
nehmens ,die Versicherungsverhältnisse, so haben 
die Anspruchsherechtigten aus den Versicherungs
verträgen in der Lebensversicherung und in allen 
Arten der Rentenversicherung, soweit ihre An
sprüche in das Deckungserfordernis einzu>beziehen 
waren, Anspruch auf den Betrag, der zum Dek
kungserfordernis für ihr,e Versicherungsverträge 
im gleichen V,erhältnis steht 'wie der Gesamtbe
trag der Werte des DeckuIligsstocks zum gesamten 
Deckungserfordemis, höchstens aber auf den Be
trag des auf sve entfalleIlJden Deckungserforder
nlisses. 

(2) Sonstige Ansprüche aus den Vers:icherungs
verträgen sind aus einem für die betreffende Ver
sicherung bestehenden Deckungsstock verhähnis
mäßig zu befriedigen. 

(3) Besteht der Deckungsstockaus mehreren 
Abteilungen, so ist die Berechnung der Ansprüche 
für jede Abteilung des Deckungsstocks gesondert 
vorzunehmen. 

(4) Für die Höhe der in das Deckungserforoer
nis 'einbezogenen Ansprüche, dli,e Höhe des ge
samten Deckungserfordernisses und den Betrag 
der Wierte ,des Deckungsstocks i'Stder Zeitpunkt 
des Erlöschens der Versicherungsverhältnisse maß
geben'd. 

(5) Reicht der DeckungS/stock zur Bef,riedigung 
der im Abs. 1 angefühnten Ansprüche nicht aus, 
so bleiben d~e Ansprüche, soweit sie nicht be
friedigt wurden, unberührt. 

Drittes Hauptstück 

VERSICHERUNGSVEREINE AUF GEGEN
SEITIGKEIT 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Begriff 

§ 26. Bin V'erein, der die Versicherung seiner 
Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitig
keit betreibt (Versicherungsverein auf Gegen
seitigkeit), bedarf Zur Aufnahme des Geschäfts
betriebes einer Konzession gemäß § 4 Abs. 1. 

Kaufmannseigenschaft 

§ -27. Versicherungsv,ereine auf Gegenseitigkeit 
sind ~n das Handelsregister einzutragen und gel
ten als Kaufleute im Sinn des Hand:elsgesetz
buches. 

Nam,e 

§ 28. Im Namen des Vereins oder in einem 
Zusatz ist auszudrücken, daß Versicherung auf 
Gegenseitigkeit betrieben wird. 

Satzung 

§ 29. (1) Di'e SatzuIlig ist durch notarielle Be-
urkundung festzustellen. 

(2) Die Satzung h~t zu bestimmen: 
1. den Namen und den Sitz des V,ereins, 
2. den Gegenstand des Unternehmens, 
3. die Form der Veröffentlichung,en ,des Ver-

eIns, 
4. den Beginn der Mitg1iedschaft, 
5. den Gründungsfonds, ' 
6. die Aufbringungder Mittel 'durch die Mit-

gl,j,eder, 

7. die Sicherheitsrücklage, 
8. die Verwendung des Oberschuss,es, 
9. die Zusammensetzung ,des Vorstandes, 

10. die ~ur Ausübung von Minderheitsrechten 
erforderliche Zahl von Mitgliedern des ober
sten Organs. 

VeröffentLichungen 

§ 30. Für die Veröffentlichungen des V,ereins 
gilt der § 18 Arotiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, 
sinngemäß. 

E,rrichtung 

§ 31. Mit der Erteilung der Kon~ession gemäß 
§ 4 Abs. 1 ist der Verein errichtet. 

Mitg1.iedsch,aft 

§ 32. (1) Die Mitgliedschaft bei einem Ver
sidterungsverein auf Gegenseitigkeit ist an das 
BestJehen eines Versidterungsvertrages bei diesem 
gebunden. 

(2) Der Verein darf, soweit d~es in der Satzung 
ausdrückIich vorgesehen ist, Vel'sidterungsver
:träge auch ohne Begründung einer Mitgliedsdtaft 
absdt,}ießen. 

§ 33. (1) Die Mitglieder haften den Gläubigern 
des Vereins gegenüber nicht. 

(2) Ein Mitglied kann gegen eine Forderung 
des Vereins auf Beitrags- und Nachschußzahlun
gen ,eine Forderung an den Verein nidtt auf
redtnen. 

(3) Beiträge und Nachschußzahlungen der Mit
glieder sowie Leistungen des Vereins auf Grund 
des Mitgliedschaftsverhältnisses dürfen bei glei
chen Voraussetzungen nur nadt ~leichen Grund
sätzen bemessen sein. 

G r ü nd u n'g s fon cl s 

§ 34. (1) Bei Errichtung eines Versicherungs
vereins auf Gegenseitigkeit ist ein Grü-ndungs-
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fonds zu bilden, der zur BestJre~tung der Kosten 
der Errichtung und ersten Einrichtung des Ver
eins, der Organisationskosten und der übrigen 
durch die Aufnahme ·des Geschäftsbetriebes ent
stehenIden Kosten bestJimmt ist. Er kann" wenn 
die Satzung nicht anderes bestimmt, auch zur 
Deckung von Betriebsverlusten herangezogen 
werden. 

(2) Die Satzung hat Bestimmungen über die 
Rückzahlung des Gründungsfonds, und wenn 
er nicht zurückgezahlt wird, über seine' Ver
wendung zu enthalten. 

(3) Die Versicherungsaufsich t!Ybehörde kann 
von der Bildung eines Gründungsfonds inso
weit befreien, als die Bestreitung der Kosten 
der Errichtung und ersten Einrichtung des Ver
eins, der Organis'ationskosten und der übrigen 
durch die Aufnahme des Geschäftsbetriebes ent
stehenden Kosten auf andere Weise gesichert 
ist. 

§ 35. (1) Der Geschäftsbetrieb darf erst auf
genommen werden, wenn der Gründungsfonds 
voll und bar eingezahlt ist. 

(2) Die Vers.icherungsaufsichtsbehörde kann die 
Genehmigung einer Änderung des Geschäiftsplans 
durch Erweiterung des Betriebsumfanges von 
einer entsprechenden Erhöhung des Gründungs
fonds abhängig machen, wenn dieser noch nicht 
zurückgezahlt wurde und die Bestreitung der 
durch .die Erweiterung des Betriebsumfangs ent
stehenden Kosten anders nicht gesichert erscheint. 

(3) Der Gründungsfonds darf nur aus dem 
Jahresüberschuß zurückgezahlt werden. Die in 
einem Jaihr vorgenommene Rückzahlung darf 
den Betrag nicht übersteigen, der im gleichen 
Jahr der Sicherheits rücklage (§ 41) zug.eführt 
wird. ' 

(4) Den Personen, die den Gründungsfonds 
zur Verfügung gestellt haben, darf ein Anspruch 
auf vorzeitige Rückzahlung nicht eing.eräumt 
werden. Die Satzung kann bestimmen, daß und 
in welchem Umfang diese Personen berechtigt 
sein sollen, an der Verw:altung des Vereins 
teilzunehmen, oder daß ihnen eine Verzinsung 
aus den Jahreseinnahmen und eine Beteiligung 
am sich aus dem Jahresabschluß ergebenden 
überschußzusteht. 

Anmeldung des Vereins 

§ 36. (1) Der Verein ist beim Gericht von 
sämtlichen Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats zur Eintragung in das Handels
register anzumelden. Die Anmeldung darf erst 
erfolgen, wenn der Gründungsfonds eiongez.ahlt 
worden ist. In der Anmeldung ist die Erklärung 
abzugeben, daß diese Voraussetzung erfüllt ist. 
Hieb ei ist nachzuweisen, daß der Vorstand in 
der Verfügung über den eingezahlten Betrag 
nicht, namentlich nicht durch Gegenforderungen 
beschränkt ist. 

(2) Der Anmeldung .des Vereins sind die 
Satzung, der Bescheid der Versicherungsaufsichts
behörde, mit dem die Konzession zum Betrieb 
der Vertrags.versich.erung erteilt worden ist, und 
die Urkunden über die Bestellung des Vor
stands und des Aufsichtsrats beizufügen. 

(3) Die Vorstandsmitglieder haben ihre 
Namensunterschrift zur Aufbewahrung beim 
Gericht zu zeichnen. 

(4) Die eingereichten Schriftstücke sind beim 
Gericht ·in Urschrift, Ausfertigung oder öffent
lich beglaubigter Abschrift aufzubewahren. 

(5) Das Gericht hat zu prüfen, ob der Verein 
ordnungsgemäß errichtet und angemeldet ist. 
Ist dies nicht der Fall, so 1J.at es die Eintragung 
abzulehnen. 

Inhalt der Eintragung 

§ ·37. (1) Bei der Eintr.a~ung des Vereins in das 
Handelsregister sind die F·irma und der Sitz 
des Vereins, der Gegenstand des Unternehmens, 
die Versich.erungszweige (Versicherungs arten), 
auf die sich der Betrieb erstrecken soll, die Höhe 
des Gründungsfonds, der Tag, an ·dem die Kon
zession .erteilt worden ist, und die Vorstands
mitglieder anzugeben. 

(2) Enthält die Satzung Bestimmungen über 
die Dauer des Vereins oder über die Befugnis 
der Vorstandsmitglieder oder der Abwickler zur 
Vertretung des Vereins, so sind auch ·diese 
Bestimmungen einzutragen. 

Veröffentlichung der Eintragung 

§ 38. In die Veröffentlichung der Eintragung 
sind die Form der Veröffentlichungen des Vereins 
sowie der Name, die Beschäftigung und der 
Wohnort der Mitglieder des ersten Aufsichts
rats a·ufzunehmen. 

Entst.ehen 

§ 39. Der Verein entsteht mit der Eintragung 
in das Handelsregister. Der § 34 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 Aktiengesetz 1965 gilt sinn
gemäß. 

Beiträge und Nachschüsse 

§ 40. (1) Die Satzung hat Bestimmungen 
über die Aufbringungder Mittel durch die 
Mitglieder zu enthalten. Der Jahresbedarf ist 
aus im voraus bemessenen Beiträgen der Mit
glieder zu bestreiten. 

(2) Die Satzung hat zu bestimmen, ob und 
in welchem Umfang die Mitglieder zu Nach
schüssen verpflichtet sind, wenn andere Mittel 
z·ur Deckung von Verlusten nicht ausreichen. 
Die Satzung kann anstelle oder neben der 
Nachschußpflicht auch die Herabsetzung der 
Versicherungsleistungen vorsehen. 

(3) Sind Nachschüsse vorgesehen, so haben zu 
diesen auch die im Laufe des Geschäftsjahres 
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eingetretenen oder ausgetretenen Mitglieder im 
Verhältnis der Dauer ihrer Mitgliedschaft in 
diesem Geschäftsjahr beizutragen. Wurden wäh
rend des Geschäftsjahres die Beiträge oder die 
Versich,erungssummen als Grundlage für die 
Bemessung der Nachschüsse geändert, so sind 
die Nachschüsse nach dem höheren Betrag zu 
bemessen. 

Sicherheitsrücklage 

§ 41. (1) Die Satzung hat eine Rücklage zur 
Deckung von Verlusten aus dem Geschä!ftsbetrieb 
(Sicherheitsrücklage) vorzusehen und zu bestim
men, welche Beträge ihr jährlich zuzuführen 
sind und welchen Mindestbetrag sie erreichen 
muß. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
vom Erfordernis der Sicherheitsrücklage befr,eien, 
wenn andere Sicherheiten es gestatten. ' 

Verwendung des 
sclhusses 

J a h re s übe r-

§ 42. (1) Ein sich aus dem Jahresabschluß 
ergebender Jahresüberschuß ist an die Mitglieder 
zu verteilen, soweit er nicht der Sicherheits
rücklage oder anderen inder Satzung vorge
sehenen Rücklagen zugeführt, zur Rückzahlung 
des Gründungsfonds oder zur Leistung satzungs
mäßiger Vergütungen verwendet oder auf ,das 
nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird. 

(2) Die' Satzung hat die Grundsätze für die 
Verteilung des Jahresüberschusses festzusetzen 
und insbesondere zu hestimmen, ob der J ahres
überschuß a,uch an Mitglieder verteilt werden 
soll, die während des Geschäftsjahr.es ausgeschie
den sind. 

Organe 

§ 43. (1) Der Verein muß einen Vorstand, 
einen Aufsichtsrat und als oberstes Organ eine 
Mitgliederversammlung (Mitgliedervertretung) 
haben. 

(2) In Fällen, in denen bei bestehenden Ver
sicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit Gemein
den oder Gemeindeorgane satzungsmäßig be
stimmte Funktionen auszuüben berechtigt sind, 
bleiben diese Funktionen und die satzungsmäßig 
vorgesehene Zuweisung von Zuständigkeiten 
gewahrt, wenn ,die. sonst für Versicherungs ver
eine auf Gegenseitigkeit erforderlichen Organe 
bestehen. 

(3) In Fällen, in denen bei bestehenden Ver
sicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit Länder 
oder Landesorgane satzungsmäßig bestimmte 
Funktionen auszuüben berechtigt sind, kann d,ie 
Satzung weiterhin die Ausübung von Funktionen 
durch Landesorgane vorsdhen, wenn die sonst 
für Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeit 
erforderlichen Organe eingerichtet werden. 

Vors t a n d 

§ 44. (1) Der Vorstand h~t unter eigener 
Verantwortung den Verein so zu leiten, wie 
da.s Wohl des Vereins unter Beriicksichtigung' 
des Interesses der Mitglieder und der Dienst
nehmer sowie des öffentlichen Interesses es 
erfordert. 

(2) Mitglied des Vorstands kann nur cine 
natürliche, voll handlungsfähige Person sein. 

(3) Der Verein wird durch den Vorstand 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der 
Vorstand ist dem Verein gegenüber verpflichtet, 
die Beschränkungen einzuhalten, die ,die Satzung 
oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner 
Vertretungsbefugnis festgesetzt hat oder die sich 
aus einem Beschluß des obersten Organs gemäß 
dem § 49 Abs. 3 ergeben. Dritten gegenüber ist 
eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis 
des Vorsta.nds ulllWirks3!m. 

(4) Im übrigen gelten für die Leitung und 
Vertretung des Vereins durch' den Vorstand, .die 
Zeichnung des Vorstands sowie die Anderung 
des Vorstands und der Vertretungsbefugnis seiner 
Mitglieder die §§ 70 A:bs. 2, 71 Abs. 2 und 3, 
72 und 73 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

§ 45. (1) Für die Bestellung und Abberufung 
des Vontands geIten der § 75 A!bs. 1, 3 und 4 
'und der § 76 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

(2) Für die Rechte und Pflichten der Vorstands
mitglieder gelten die §§ 77 bis 82 und 84 Abs. 1, 
2 und 4 bis 6 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. Die 
Vorstandsmitglieder sind dem Verein gegenüber 
insbesondere zum Schadenersatz verpflichtet, 
wenn entgegen diesem Bundesgesetz oder der 
Satzung 

1. der Gründungsfonds verzinst oder zurück
gezahlt wird, 

2. das Vereinsvermögen verteilt wird, 
3. Zahlungen geleistet werden, nachdem der 

Verein zahlungsunfähig geworden ist oder 
sich seine überschuldung ergeben hat; dies 
gilt nicht für Zahlungen, die auch nach 
,diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines 

, ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts
leiters vereinbar sind, 

4. Kredit gewährt wird. 

§ 46. Die Vorschriften für die Vorstandsmit
glieder ,gelten auch für ihre Stellvertreter. 

Aufsichtsrat 

§ 47. (1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei 
Mitgliedern. Die Satzung kann eine höhere, 
zwanzig nicht übersteigende Zahl festsetzen. Der 
§ 110 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1974, bleibt unberührt. 

(2) Mitglied des Aufsichtsrats kann nur eme 
natürliche, voll handlungsfähige Person sein. 
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(3) Die AUlf5Üchrtsratsm~tglieder sind ~om obcr- Organ aus, sow.eit· das Gesetz nicht anderes be
sten Organ zu wählen. Im übrigen' gelten für stimmt. 
die Wahl, die Abberufung und die Bestellung (2) Oberstes Organ ist entweder die Versamm
von Aufsichtsratsmitgliedern, die Unvereinbar- lung aller Mitglieder (Mitgliedervenammlung) 
keit der Zugehörigkeit zum Vorstand und zum oder die Versammlung von Vertretern der Mit
Aufsichtsrat und die Veröffentlichung der Ände- glieder, die selbst Mitglieder des Vereins s,ein 
rungen im Aufsichtsrat die §§ 87 Abs. 2 bis 4 müssen (Mitgliedervertretung). Ist eine Mitglie
und 89 Dis 91 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. dervertretung vorgesehen, so ist deren Zusam
Der § 110 Abs. 2 und 3 des Arbeitsverfassungs- mensetzung und die Bestellung der Vertreter 
gesetzes bleibt unberührt. durch die Satzung zu regeln. 

(4) Für die innere Ordnung des Aufsichtsrats; (3) Das oberste Organ beschließt in den im 
die Teilnahme an seinen Sitzungen und denen Gesetz oder in der Satzung ausdrücklich bestimm
seiner Ausschüsse sowie die Einberufung des Auf- ten Fällen. über Fragen der Geschäftsführung 
sichtsrats gelten die §§ 92 bis 94 Aktiengesetz kann das oberste Organ nur entscheiden, wenn 
1965 sinngemäß. der Vorstand oder, sofern es sich um ein gemäß 

(5) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung dem § 47 Abs. 5 seiner Zustimmung vorbehal
zu überwachen. Er hat das oberste Organ einzu- tenes Geschäft ha;ndelt, der Aufsichtsrat es ver
berufen, wenn das Wohl des Vereins es erfordert. langt. Für den Beschluß über die Entlastung der 
Maßnahmen der Geschäftsführung dürfen dem. Mitglieder des Vorstlands und des Aufsichtsrats 
Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Die Sat- gilt der § 104 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 
zung oder der Aufsichtsrat kann jedoch bestim- (4) Soweit die nach diesem Bundesgesetz an-
men, daß bestimmte Arten von Geschäften nur wendbaren Bestimmungen des Aktiengesetzes 
mit seiner Zustimmung vorgenommen werden 1965 einer Minderheit von Aktionären, deren 
dürfen. Im übrigen gelten für die Aufgaben und Anteile einen bestimmten Teil des Grundkapi
Rechte des Aufsichtsrats die §§ 95 Ahs. 2, 3 und tals erreichen, Rechte eLnräumen, hat die Satzung 
6, 96 und 97 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. Der die e1"forderliche Minderheit der Mitglieder des 
§ 110 Abs. 3 des ArbeitsverfasS'Ungsgesetzes 
bleibt unberührt. obersten Organs zu tbesti~en. 

(6) Für Vergütungen an Aufsichtsratsmitglieder 
gilt der § 98 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. Der § 110 Abs. 3 des AIibeitsverfas
sungsgesetzes bleibt unberührt. Wird den Auf
sichtsratsmitgliedern für ihre Tätigkeit ein Anteil 
am J ahresÜ'berschuß gewährt, so berechnet sich 
der Anteil nach dem Betrag, der sich nach Vor
naJhme von Abschreibungen und Wertberichti
gungen sowie nach B,ildung von Rücklagen und 
Rückstellungenerg'1bt; ab~useizen ist ferner der 
Teil des überschusses, der durch die Auflösung 
von Rücklagen entstanden ist, sowie der Anteil 
am überschuß, der nach § 35 Abs. 4 dieses Bun
desgesetzes den Personen zusteht, die den Grün
dungsfonds zur Verfügung gestellt haben. Ent
gegenstehende Festsetzungen sind nichtig. 

(7) Für die Sorgfaltspflicht und die Verantwort
lichkeit der AufsichtsI1atsmitglieder gelten der 
§ 84 Abs. 1, 2 und 4 his 6 Aktiengesetz 1965 
sowie der § 45 Abs. 2 zweiter Satz dieses Bundes
gesetzes sinngemäß. Der § 110 Abs. 3 des Arbeits
verfassungsgesetzes bleLbt unberührt. 

Handeln zum Schaden des Vereins 

§ 48. Für Handeln zum Schaden des Vereins 
zwecks Erlangung ver·einsfremder Vorteile gelten 
die §§ 100 und 101 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

Ob erstes 0 r g an 

§ 49. (1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in 
den Angelegenheiten des Vereins im obersten 

§ 50. (1) Für die Einberufung des obersten 
Organs, die Teilnahme an der Versammlung des 
obersten Organs, die Verhandlungsniederschrift 
und das Auskunftsrecht der Mitglieder des ober
sten Organs gelten die §§ 102 Abs. 2, 105 Abs. 1, 
2 und 3 erster Satz, 106, 107 Abs. 1, 108 Abs. 1, 
2 erster Satz, 3 und 4, 109, 111 und 112 Aktien
gesetz 1965 sinngemäß. Soweit in diesen Bestim
mungen von den Aktionären die Rede ist, treten 
an ihre Stelle die Mitglieder des obersten Organs. 

(2) In der Versammlung des obersten Orrlans 
ist ein Verzeichnis der erschienenen Mitglieder 
und der Vertreter von Mitgliedern mit Angabe 
ihres Namens und' ihres Wdhnortes auE2mstellen. 
Das V erz~ichnis list vor der ersten Abstimmung 
zur Einsicht aufzulegen; es ist ,V'Om Vorsitzenden 
zu unterzeichnen. 

(3) Die B.eschlüsse des obersten Organs bedür
fen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (ein
fache Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz 
oder Satzung eine größere Mehrheit vorschreiben. 
Für Wahlen kann die Satzung andere Bestim
mungen treffen. 

(4) Ist da<.s oberste Organ eine Mitgliederver
sammlung, so kann das Stimmrecht durch einen 
Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die Voll
macht ist die Schriftform erforderlich; die Voll
macht bleibt in der VerwahrU!1lg des Vereins. 

(5) Ein Mitglied des pbersten Organs, das durch 
die Beschlußfassung entlastet oder von einer Ver
pflichtung befreit werden soll, kann weder für 
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sich noch für ein anderes das Stim.mrecht ausüben. 
Gleiches gilt, wen~ darüber Beschluß gefaßt wird, 
ob der Verein gegen das Mitglied einen Anspruch 
geltend machen soll., Im übrigen richten sich die 
Bedingungen und die Form der Ausübung des 
Stimmremts nam der Satzung. 

Sonderprüfung 

, § 51. (1) Zur Prüfung von Vorgängen bei der 
Gründung oder der Geschäftsführung kann das 
oberste Organ mit einfamer Stimmenmehrheit 
Prüfer bestellen. Bei der Beschlußfassung können 
Mitglieder, die zugleich Mitglieder des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats sind, weder für sim noch 
für einen anderen mitstimmen, wenn die Prüfung 
sich auf Vorgänge erstrecken soll, die mit der 
Entlastung des Vorstands oder des Aufsichtsrats 
oder der Einleitung eines Remtsstreits zwischen 
dem Verein und den Mitgliedern des Vorstands 
oder des Aufsichtsrats zusammenhängen. 

(2) Im übrigen gelten für die Sonderprüfung 
die §§ 118 Abs. 2 erster und zweiter Satz, 3 und 
4 und 119 bis 121 Aküengesetz 1965 sinngemäß. 

Gel t end mac h u n g v 0 \D. Er s atz a n-
sprüchen 

§ 52. (1) Die Ansprüme des Vereins aus der 
Gesmäftsführung gegen die Mitglieder des Vor
stands oder des Aufsicht,srats müss'en geltend 
gemacht werden, wenn es das oberste Organ 
beschließt. 

(2) Im übrigen gelten für die Geltendmachung 
von Ersatzansprümen die §§ 122 Abs. 1 zweiter 
Satz und Abs. 2 und 123 Abs. 1 und 3 bis 5 
Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

S atz u n g s ä ,n d ,e run g 

§ 53. (1) Jede Satzungsänderung bedarf eines 
Beschlusses des obersten Organs. Dve Befugnis zu 
Änderungen, die nur die Fassung betreffen, kann 
das oberste Organ dem AufsiChtsrat übertragen'. 

(2) Der Beschluß kann nur gefaßt werden, 
wenn die beabsichtigte Satzungsänderung nach 
ihrem wesentlichen Inhalt ausdrücklich und frist
gemäß angekündigt worden ist (§ 108 Abs. 2 
erster Satz Aktiengesetz 1965). 

(3) Der Vorstand hat die Satzungsänderung 
zur Eintragung in das Handelsregister anzumel
den. Der Anmeldung ist der Bescheid der Versi
cherungsaufsichtsbehörde, mit dem die Satzungs
änderung genehmigt wurde, beizufüg~n. 

(4) Soweit nicht die Änderung Angaben nach 
§ 37 betrifft, 'genügt bei der EiJntragung die Be
zugnahme auf die beim Gericht eingereichten 
Urkunden. Betrifft eine Änderung Bestimmungen, 
d~e ihrem Inhalt nach zu veröffentlichen siild, so 
ist auch die Änderung ihrem Inhalt ,nach zu ver
öffentlichen. 

(5) Die Änderung hat keine Wirkung, bevor 
sie in das Handelsregister des Sitzes des Vereins 
eilIlgetragen worden ist. 

Anfechtbarkeit 

§ 54. (1) Ein Beschluß des obersten Organs 
kann wegen Verletzung des Gesetz,es oder der 
Satzung durch Klage angefochten werden (An
fechtungsklage). Die Anfemtung kann aum da
l1auf gestützt werden, daß ein Mitglied des ober
sten Org,ans mit der Stimmrechtsausübung vor
sätzlich für sich oder einen Dritten vereinsfremde 
Sondervorteile zum Smaden des Vereins oder 
seiner Mitglieder zu erlangen suchte und der Be
schluß geeignet ist, diesem Zweck zu dienen. Der 
§ 100 Abs. 3 Aktiengesetz 1965 gilt sinngemäß. 

(2) Im übrigen gelten für die Anfechtungs
gründe, die Anfechtungsbefugnis und die Anfech
tungskla.ge die §§ 195 Abs. 3 und 4 und 196 bi<S 
198 Akuiengesetz 1 965sirnngemäß. SOWlevt in diesen 
Bestimmungen von den Aktionären die Rede ist, 
treten an ihre Stelle im Fall des § 198 Abs. 1 die 
Mitglieder des Vereins, in allen übrigen Fällen 
die Mitglieder des obersten Organs. 

Nichtigkeit 

§ 55. (1) Ein Beschluß des obersten Organs ist, 
soweit nicht Nichtigkeit im Fall des § 134 Abs. 1 
Aktiengesetz 1965 vorliegt, dann nichtig, wenn 

1. das oberste Organ nicht nach § 105 Abs. 1 
und 2 Aktiengesetz 1965 einberufen ist, es 
sei denn, daß ,alle Mitglieder des obersten 
Organs erschienen oder vertreten sind, 

2. er nicht nach § 111 Abs. 1, 2 und 4 Aktien
gesetz 1965 beurkundet ist, 

3. er mit dem Wesen e~nes Versicherungsver
eins auf Gegenseitigkeit unvereinbar ist oder 
durch seinen Inhalt Vorsmriften verletzt, die 
ausschließlich oder überwiegend zum Schutz 
der Gläubiger des Vereins oder sonst im 
öffentlichen Interesse gegeben sind, 

4. er durch seinen Inhalt gegen die guten Sitten 
, verstößt. 

(2) Ein vom Vorstand mit Billigung des Auf
sichtsrats festgestellter ]ahresabsmluß ist, soweit 
nicht Nichtigkeit im Fall des § 134 Abs. 1 Aktien
gesetz 1965 vorliegt, dann nichtig, wenn 

1. der Vorstand oder der Aufsichtsrat bei seiner 
Feststellung nicht ordnungsgemäß mitge
wirkt haben, 

2. die im Ahs. 1 Z. 3 und 4 genannten Vor
aussetzungen zutreffen. 

(3) Im übrigen gelten für die Nimtigkeits
gründe, die Heilung der Nichtigkeit und die 
Nichtigkeitsklage die §§ 199 Abs. 2, 200, 201 
und 202 Abs. 2 und 3 Aktiengesetz 1965 sinn
gemäß. 
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Auflösung 

§ 56. (1) Der Versicherungsvereinauf Gegen
seitigkeit wird aufgelöst 

1. durch Ablauf derin der Satzung bestimmten 
Zeit, 

2. durch Beschluß des obersten Organs, 
3. durch die Eröffnung des Konkurses über das 

Vereinsvermögen, 
4. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch 

den die Eröffnung des Konkurses mangels 
eines zur Deckung der Kosten des Konkurs
verfahrens voraussichtlich hinreichenden Ver
mögens abgelehnt wird. 

(2) bie Auflösung durch Beschluß des obersten 
Organs bedarf einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

(3) Ein Auflösungsbeschluß des obersten Organs 
bedarf der Genehmigung durch die Versiche
rungsanlfsichtsbehörde. Die Genehmigung ist nur 
dann zu versagen, wenn die Interessen der Ver
sicherten nicht ausreichend :gewahrt sind. 

(4) Ist der Verein durch Beschluß des obersten 
Organs aufgelöst worden, so erlöschen die Ver
sicherungsverhältnisse zwischen dem Verein und 
seinen Mitgliedern in dem Zeitpunkt, den der 
Heschluß bestimmt, frühestens jedoch vier Wo
chen nach Wirksamkeit des Auflösungsbeschlusses. 

(5) Für die Anmeldung und Eintragung der 
Auflösung gilt der § 204 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. Ein Bescheid der Ver~icherungsauf
sichtsbehörde, mit dem der Auflö:.ungsbeschluß 
genehmigt wurde, ist der Anmeldung beizu
fügen. 

§ 57. (1) Nach der Auflösung des Vereins findet 
die Abwicklung- statt, wenn nicht über das Ver
mögen des Vereins der Konkurs eröffnet worden 
ist. 

(2) Während der Abwicklung geIten die glei
chen Vorschriften wie vor der Auflösung, soweit 
sich ;J,us den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
und dem Zweck der Abwicklung nicht anderes 
ergibt. 

(3) Während der Abwicklung dürfen neue 
Versicherungen nicht übernommen wer,den, die 
bestehenden nicht erhöht oder verlängert wer
den. 

(4) Der Gründungsfonds darf erst zurückge
zahlt werden, wenn die Ansprüche anderer 
Gläuhiger, einschließlich der der Mitglieder aus 
Versicherungsverhältnissen, befriedigt sind oder 
hiefür Sicherheit geleistet ist. Für die Rückzah
lung dürfen Nachschüsse nicht erhoben werden. 

(5) Das nach Bestreitung oder Sicherstellung 
aller Schulden verbleibende V,ermögen ist, wenn 
die Satzung nicht anderes bestimmt, an die 
Personen zu verteilen, die zur Zeit der Auflösung 
Mitgli'eder waren. Die Verteilung hat nach den 

Grundsätz.en für die Verteilung des J ahresüber
schusses zu erfolgen. 

(6) Im übrigen gelten für ,die Abwicklung die 
§§ 206 Abs. 1 und 2 erster, dritter und viertJer 
Satz; 207, 208, 209 Abs. 1, 3 und 4, 210, 
211 Abs. 1, 2, 4 und 5, 213 und 214 Aktien
gesetz 1965 sinngemäß; der § 211 Abs. 3 Aktien
gesetz 1965 gilt nach Maßgabe des § 83 dieses 
Bundesgesetz.es sinngemäß. 

Bestandübertragung 

§ 58. übereinkommen, durch die der Ver
sicherungsbestand eines Vereins in seiner Ge
samtheit oder teilweise auf ein anderes Unter
nehmen übertragen wird, bedürfen, unbeschadet 
des § 13, der Zustimmung des obersten Organs. 
Der Beschluß über die übertragung des gesamten 
Bestandes, bedarf einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

Verschmelzung 

§ 59. (1) Vereine können unter Ausschluß der 
Abwicklung vereinigt (verschmolzen) werden. Die 
Verschmelzung kann erfolgen 

1. durch übertragung des Vermögens eines 
Vereins (übertragender Verein) als Ganzes 
auf einen anderen (übernehmender Verein), 
wobei die Mitglieder des übertragenden 
Vereins Mitglieder des übernehmenden Ver
eins werden (Verschmelzung durch' Auf
nahme), 

2. durch Bildung eines neuen Vereins, auf 
den das Vermögen jedes der sich vereini
genden Vereine aIs Ganzes übergeht, wobei 
die Mitglieder der sich vereinigenden Ver
eine Mitglieder des neuen Vereins werden 
(Verschmelzung durch Neubildung). 

(2) Die Verschmelzung bedarf zu ihrer Wirk
samkeit der Zustimmung der obersten Organe 
der beteiligten Vereine. Die Beschlüsse der ober
sten Organe bedürfen einer Mehrheit von min
destens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

(3) Der die Verschmelzung genehmigende Be
scheid der Versicherungsaukichtsbehörde ,ist zum 
Handelsregister einzureichen. 

(4) Für die Verschmelzung durch Aufnahme 
gelten die §§ 221, 225, 226 Abs. 3 bis 6, 227, 
228 Abs. 1 und 229 bis 232 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. 

(5) Für die Verschmelzung durch Neubildung 
gelten die §§ 221, 225 Abs. 2 und 3, 226 Abs. 5 
und 6, 227, 228 Abs .. 1, 229, 230, 232 und 
233 Abs. 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3, 5, 6 und 
7 Z. 1 Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

Vermögensübertragung auf eIne 
Akt i ·e n g e seil s c h .a f t 

§ 60. (1) Ein Verein kann sein Vermögen als 
Ganzes ohne Abwicklung auf eine Aktiengesell-
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schaft, die den Betrieb der Vertragsversicherung 
zum Gegenstand hat, übertragen. 

(2) Für die Verinögensübertl'agung gelten, so
weit sich aus den folgenden Bestim111ungen nicht 
anderes ergibt, die §§ 220 Abs. 1 el'ster Satz, 
221, 223, 225, 226 kbs. 1 und 3 bis 5, 227, 
228 Abs. 1, 229 bis 232 und 236 Abs. 4 und 5 
Aktiengesetz 1965 sinng.emäß. 

(3) Der Beschluß des obersten Organs bedarf 
einer Mehrheit von mindestens drei Viierteln 
der abgegebenen Stimmen. 

Umwandlung in eine Aktienge
sellschaft 

§ 61. (1) Ein Verein kann durch Beschluß des 
obersten Organs in eine Aktiengesellschaft umge
wandelt werden. Dieser Beschluß bedarf einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abge
gebenen Stimmen. 

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, bis zum Ab
lauf des dritten Tages vor der Beschlußfassung 
der Umwandlung mit eingeschmebenem Brief 
zu widersprechen. 

(3) Spätestens gleichzeitig mit der Einberufung 
des obersten Organs hat der Vorstand allen Mit
gliedern des Ver,eins den Inhalt des bea.bsichtigten 
Umwandlungsbeschlusses in der satzungsmäßig 
für Veröffentlichungen des Vereins vorgesehenen 
Weise mitzuteilen. Hiebei ist auf die Möglichkeit 
der Erhebung eines Widerspruchs (Abs. 2) und 
die sich daraus ergebenden Rechte hinzuweisen. 

(4) Der Umwandlungsbeschlußhedarf der Ge
nehmigung durch die Versicherungsaufsichtsbe
hörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
durch die Umwandlung die Interessen der Mit
glieder gefährdet werden. 

(5) Im Umwandlungsheschluß sind das Grund
kapital und der Nennbetrag der Aktien festzu
setzen. Der Nennbetrag des Gt1Undkapitals darf 
das nach kbzug der Schulden verbleibende Ver
einsvermögen nicht übersteigen. Der Nennbetrag 
der anläßlich der Umwandlung ausgegebenen 
Aktien darf nicht höher sein als S 1 000,-. 

(6) Ist im Umwandlungsbeschluß nicht anderes 
vorgesehen, so sind die VereinsmitgI.ieder am 
Grundkapital zu beteiligen. Die ß,eteiligung darf, 
wenn nicht alle MitgIieder einen gleich hohen 
Anteil am Grundkapital erhalten, nur nach einem 
oder mehreren der folgenden Maßstäbe festge
setzt werden: 

1. der Höhe der Versicherungssumme, 
2. der Höhe der Beiträge, 
3. der Höhe der Deckungsrückstellung m der 

Lebensversicherung, 
4. den Grundsätzen für die Verteilung des 

Jahresüberschusses, 
5. der Dauer der MitgIiedschaft. 

(7) Erreicht nach dem Vetteilungsmaßstab ein 
Mitglied nicht. den niedrigsten Nennwert der 
Aktien, so bleibt es bei der Bestimmung der 
Anteile am Grundkapital außer Betracht, es sei 
denn, es würden mehrere solcher Mitglieder mit 
ihrer Zustimmung zu einer Rechtsgemeinschaft an 
einer Aktie im Sinn des § 63 Aktiengesetz 1965 
zusammengefaßt. Im übrigen sind die Anteile so 
zu runden, daß sie durch den niedrigsten N enn
wert der Aktien teilbar sind und das Grund
kapital ausgeschöpft wird. 

(8) . Ist der Nennwert des Anteiles hÖ/her als 
die der Verteilung entsprechende Quote, so ist 
der Differenzbetrag an die Aktie,ngesellschaft zu 
entrichten. Ist er niedriger oder erhält das Mit
glied keine Beteiligung, so ist die Differenz oder 
der Anteil durch Zahlung der Aktiengesellschaft 
abzugelten. 

(9) Die §§ 19, 20, 24 bis 27, 31, 39 bis 47, 
245 Abs. 3, 246 Abs. 2 und 3, 247 Abs. 2 bis 4, 
248, 249 und 251 Aktiengesetz 1965 gelten 
sinngemäß. 

(10) Der Anmeldung der Umwandlung zur 
Eintragung in das Handelsregister ist der Be
scheid der Versicherungsaufsichtsbehörde, mit 
dem der Umwandlungsbeschluß genehmigt wurde, 
beizufügen. 

(11) Von der Eintragung der Umwandlung an 
besteht der: Verein als Aktiengesellschaft weiter. 
Die Mitglieder des Vereins sind von diesem Zeit
punkt an nach Maßgabe des Umwandlungs
beschlusses Aktionäre. 

(12) Jedes Mitglied des Vereins, da,s der Um
wandlung gemäß dem Abs. 2 widersp1'Ochen hat, 
kann der Gesellschaft seine Aktien zur Verfügung 
stellen. Der § 253 Abs. 1 zweiter bis vierter Satz 
und 2 bis 4 Aktiengesetz 1965 gilt sinngemäß. 

(13) Nach Eintragung der Umwandlung in 
das Handelsregister sind die Aktionäre unter 
Setzung einer mindestens sechsmonatigen Frist 
scht1iftlich aufzufordern, die ihnen zustehenden 
Aktien zu beheben. Nicht rechtzeitig behobene 
Aktien kann die Gesellschaft für kraftlos erklä
ren. Der § 179 Abs. 3 Aktiengesetz 1965 gilt 
sinngemäß. 

2. Abschnitt: Kleine Versicherungs vereine 

Begriff 

§ 62. (1) Bin kleiner Versicherungsverein ist 
ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, des
sen Wirkungskreis örtlich, sachlich und dem 
Personenkreis nach eingeschränkt ist. Der Betrieb 
~iltals örtlich eingeschränkt, wenn er sich 
satzungsmäßig . höchstens auf das Bundesland, in 
dem der Verein seinen Sitz hat, und die daran 
angrenzenden politischen Bezirke zweier weiterer 
Bundesländer erstreckt. Der Betrieb gilt als sach-
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lich eingeschränkt, wenn er höchstens Sachscha
denv,ersicherungen für Gebäude und das tJUge
hörige Inventar und die Tierversicherung um
faßt. Der Betrieb gilt als dem Personenkreis nach 
eingesdlränkt, wenn dem Verein nicht mehr als 
8000 Mitglieder angehören. 

(2) Als kleiner Versicherungsverein gilt a'uch 
der Betrieb einer Pensions- oder Sterbekass,e 
von Dienstnehmern desselben Dienstgebers sowie 
ein Verein, der ausschließlich die Rückversiche
rung kleiner Versicherungsvereine, die ihren Sitz 
im Inland haben, zum Gegenstand hat. 

(3) Ob ein Versicherungsverein auf Gegenseitig
keit ein kleiner Versicherungsverein ist, ent
scheidet die Versicherungsaufsichtsbehörde. 

(4) Ein kleiner Vel"sicherungsverein entsteht 
mit seiner Errichtung. 

A n wen d ba r k e i t der a 11 g em ein e n 
Bestimmungen 

§ 63. Für kleine Versicherungsvereine gelten 
die Bestimmungen des ersten Abschnitts mit 
Ausnahme der §§ 27, 29 Abs. 1 und 2 Z. 10, 
30, 32 Abs. 2, 36 bis 39, 43 Abs. 1, 44 Abs. 3 und 
4, 45, 47 Abs. 3, 4, 5 fünfter Satz, 6 und 7-, 49 
Abs. 3 letzter Satz, 50 Abs. 1 und 2, 51, 52, 53 
Abs. 3 bis 5, 54, 55, 56 Abs. 5, 57 Abs. 6, 59 
Abs. 3 bis 5, 60 Abs. 2 und 61. 

Betrag'smäßige Beschränkung 

§ 64. Die Satzung eines kleinen Versicherungs
ver,eins oder ein zum Geschäftsplan gehörender 
Beschluß des satzungsmäßig hiefür zuständigen 
Organs hat einen Höchstbetrag festzusetzen, bis 
zu dem der Verein übernommene Gefahren 
tragen darf. 

übe r s c h re .j tun g des G e s c h ä f t s b e
reichs 

§ 65. überschreitet der Geschäftsbetrieb eines 
kleinen Versicherungsv,ereins die im § 62 Abs. 1 
und 2 festgesetzten Grenzen, so hat die Versiche
rungsaufsichtsbehörde unter Setzung einer ange
messenen Frist anzuordnen, daß nach Wahr des 
Vereins entweder der Geschäftsbetrieb wieder 
auf diese Grenzen eingeschränkt oder der Ge
schäftsplan an die für Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit, die nicht kleine Versicherungs
vereine sind, geltenden Vorschriften angepaßt 
und der Verein zur Eintragung in das Handels
register angemeldet wird. Wird dieser Anord
nung nicht entsprochen, so hat die Versicherungs
aufsichtsbehörde den Geschäftsbetrieb zu unter
sagen. Die Untersa~ng wirkt wie ein Auflösungs
beschluß. 

Organe 

§ 66. Kleine Versicherungsvereine müssen einen 
Vorstand und als oberstes Organ eine Mitglieder
versammlung oder Mitgliedervertretung haben. 

Vorstand 

§ 67. (1) Der Verein wird durch den Vorstand 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Der 
Vorstand 1st dem Verein gegenüber verpflichtet, 
:die Beschränkungen einzuhalten, die in der 
Satzung oder durch Beschluß des obersten Organs 
für seine Vertretungsbefugnis festg,esetzt sind. 
Dritten g,egenüber ist eine Beschränkung der 
Vertretungsbefugnis unwirksam. 

(2) Im übrigen gelten für die Leitung und 
Vertretung des Vereins durch den Vorstand und 
die ZeichIlJUng des Vorstands die §§ 70 Abs. 2, 
71 Abs. 2 und 72 Aktieng,esetz 1965 sinngemäß. 

§ 68. (1) Die Vorstandsmitglieder werden vom 
obersten Organ auf höchstens fünf Jahre bestellt. 
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Das 
oberste Organ kann die Bestellung widerrufen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher 
Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung 
oder Unfähigkeit z;ur ordnungsgemäßen Ge
schäftsfüJhrung. 

(2) Soweit die erforderlichen Mitglieder des 
Vorstands fehlen, sind sie .in dringenden' Fällen 
bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines 
Beteiligten von der V ersicherungsa ufsichtsbehörde 
zu bestellen. 

(3) Den Vorstandsmitgliedern kann ein ange
messenes Entgelt für ihren Zeit- und Arbeits
aufwand gewährt werden. Die Höhe des Ent
gelts ist vom obersten Organ oder, wenn ein 
Aufsichtsrat bestellt ist, von diesem unter Be
rücksichtigung der Vermögenslage des Vereins 
und der Arbeitsbelastung des Vorstands mit 
einem festen Betrag zu bestimmen. 

(4) Der Verein darf Vorstandsmitgliedern und 
Angestellten des Vereins, ihren Ehegatten und 
minderjährigen Kindern sowie Dritten, die für 
Rechnung einer dieser Personen handeln, nur 
mit Zustimmung der Versicherungsaufsichtsbe
hörde Kredit gewähren. Die Zustimmung darf 
nur verweigert werden, wenn sonst die Interessen 
der Versicherten gefährdet werden. 

(5) Für die Sorgfaltspflicht der Vorstandsmit
(glieder gilt der § 84 Abs. 1 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. VorstandsmitgLieder, die ihre Pflich
ten schuldhaft verletzen, sind dem Verein gegen
über zum Ersatz des daraus entstehenden Scha
dens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ansprüche 
des Vereins aus dieser Verpflichtung müssen gel
tend gemacht werden, wenn es das oberste Organ 
beschließt oder ein Zehntel der Mitglieder des 
obersten Organs verlangt. 

(6) Im Rechtsstreit gegen Vorstandsmitglieder 
wird der Verein vom Aufsichtsrat oder, wenn. 
ein solcher nicht bestellt ist, von Bevollmächtigten 
vertreten, die vom obersten Organ gewählt wer
den. 
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Oberstes Organ 

§ 69. (1) Das oberste Organ beschließt all
jährlich in den ersten fünf Monaten des Geschäfts
jahres über die Entlastung der Mitglieder des 
VQrstands und, wenn ein solcher bestellt ist, des 
Aufsichtsrats. Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
hat aus wichtigem Grund über Antrag d·es Vor
stands diese Frist zu verlängern. 

(2) Das oberste Organ ist in den Fällen einzu
berufen, die Gesetz oder Satzung ausdrücklich 
bestimmt. Das oberste Organ ist ferner einzube
ruf.en, wenn es mindestens ein Zehntel seiner 
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe verlangt. In gleicher Weise 
haben die Mitglieder des obersten Organs das 
Recht, zu verlangen, daß Gegenstände zur ß.e
schlußfassung durch das oberste Organ ange
kündigt werden. -Entspricht der Vorstand dem 
Verlangen nicht, so hat die Versicherungsauf
sichtsbehörde die Mitglieder des obersten Organs, 
die das Verlangen gestellt haben, zur Einberu
fung des obersten Organs oder zur Ankündigung 
des Gegenstands zu ermächtigen. 

(3) Im übrigen gelten für die Einberufung des 
obersten Organs und die Teilnahme an seinen 
Versammlungen die §§ 102 Abs. 2, 105 Abs. 1 
erster und dl"itter Satz und 2, 107 Abs. 1 und 
108 Abs. 1, 2 'erster Satz, 3 und 4 erster Satz 
Aktiengesetz 1965 sinngemäß. Soweit in diesen 
Bestimmungen von den Aktionären die Rede ist, 
treten an ihre SteHe die Mitglieder des obersten 
Organs. . 

(4) Den Vorsitz in der Versammlung des 
obersten Organs führt der Vorsitzende des Vor
stands oder sein Stellvertreter; mangels dieser 
hat das an Jahren älteste Mitglied des obersten 
Organs die Versammlung zur Wahl eines Vor
sitzenden zu leiten. 

(5) über die Versammlung des obersten Organs 
ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom 
Vorsitzenden zu unterfertigen. 

(6) Der Vorstan·d hat jedem Mitglied des 
obersten Organs auf sein Verlangen Auskunft 
über Angelegenheiten ,des Vereins z,u geben. 

Aufsichtsrat 

§ 70. (1) Die' Satzung kann die Bestellung 
eines Aufsichtsrats vorsehen. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden vom 
obersten Organ auf hödlstens fünf Ja~re gewählt. 
Eine Wiederwahl ist zulässig. D~e Bestellung zum 
Aufsichtsratsmitglied kann vor Ablauf der Funk
tionsperiode vom obersten Organ widerrufen 
wer<den. 

auch nicht als Angestellte die Geschäfte des Ver
eins führen. 

(4) Für die Etinberufung des Aufsichtsrats gilt 
der § 94 Aktiel1lgesetz 1965 sinngemäß. . 

(5) Für die Aufgaben und Rechte des Auf
sichtsrats gelten die §§ 95 Abs. 2 erster Satz und 
3, 96 Abs. 1 und 97 Abs. 1 Aktiengesetz 1965 
sinngemäß. 

(6) Für di·e Sorgfaltspflicht der Aufsichtsrats
mitglieder gilt der § 84 Abs. 1 Akttiengesetz 1965 
sinngemäß. Mitglieder des Aufsichtsrats, die ihre 
Pflichten schuldhaft verletzen, sind dem Vere.in 
gegenüber zum Ersatz des daraus entstehenden 
Schadens verantwortlich. Ansprüch.e des Ver
eins aus dieser Verpflichtung müssen geltend 
gemacht werden, wenn es das oberste Organ 
beschließt oder mindestens ·ein Zehntel der 
Mitglieder des obersten Organs verlangt. 

Abwicklung 

§ 71. (1) Die Abwicklung besorgen die Vor
sta11'dsmitgl-ieder als Abwickler, wenn nicht die 
Satzung oder ein Beschluß des obersten Organs 
andere Personen bestellt. 

(2) Auf Antrag von mindestens einem Zehntel. 
der Mitglieder des obersten Organs oder auf 
Antrag des Aufsichtsrats hat die Ver~cherungs
aufsichtsbehörde aus wichtigem Gr<und die Ab
wickler zu bestellen und abzuberufen. Abwickler, 
die nicht von der Versicherungsaufsichtsbehörde 
bestellt sind, kann das oberste Organ jederzeit 
abberufen. 

(3) Die Abwickler haben für den Beginn der 
Abwicklung Rechnung zu leg.en und weiterhin 
für den Schluß jedes Jahres einen Jahresabschluß 
und einen Geschäftsbericht zu erstellen. Das 
bisherige Geschäftsjahr des Vereins kann beibe
halten wer<den. Das oberste Organ beschließt 
über die Rechnungslegung für den ß.eg.inn der 
Abwicklung, den Jahresabschluß und über die 
Entlastung der Abwickler und des Aufsichtsrats. 

(4) Im übrigen gelten für die Abwicklung die 
§§ 208, 209 Abs. 1 und 3, 210 Abs. 1 bis 4 und 
213 Aktliengesetz 1965 sinngemäß. 

(5) Ist die Abwicklung beendet und die Schluß
redmung gelegt, so haben die Abwickler den 
Schluß der Abwicklung der .. Versicherungs auf
sichtsbehöl'de anzuzeigen. 

Verschmelzung 

§ 72. (1) Die Aufnahme eines Vereins, der 
kein kleiner Versicherungsverein ist, durch einen 
kleinen Versicherungsverein und die Neubildung 
eines Vereins durch Zusammenschluß von Ver-

(3) Die Aufsichtsratsmitglieder können nicht einen, die nicht kleine Versicherungsvereine sind, 
zugleich Vorstandsmitglieder oder dauernd Ver- mit kleinen Ver~ichel"ungsvereinen iSlt nicht zu
treter von Vorstandsmitgliedern sein. Sie dürfen lässig. 

932 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)18 von 30

www.parlament.gv.at



932 der Beilagen 19 

(2) Für die Verschmelzung durch Aufnahme 
gelten die §§ 221, 226 Abs. 3 bis 5, 227, 229 
und 230 Aktiengesetz 1965 s1nngemäß. 

(3) Für die Verschmelzung durch Neubildung 
gelten die §§ 221, 226 Abs. 5, 227, 229, 230 
und 233 Abs. 1 zweiter Halbsatz, Abs. 3 und 5 
dritter uJ1ld vierter Satz Aktiengesetz 1965 sinn
gemäß. 

(4) Die Aufnahme eines kleinen Vereins durch 
einen Ver·ein, der kein kleiner Versicherungs
verein ist, ist vom Vorstand des übernehmenden 
Vereins zur Eintragung in das Handelsreg~ster 
anzumelden. Der § 225 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 
gilt sinngemäß. Für die Schadenersatzpflicht der 
Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 
des übernehmenden Vereins gilt der § 231 
Aktiengesetz 1965 sinngemäß. 

(5) Bei der Aufnahme eines kleinen Versiche
rungsvereins durch einen anderen kleinen Ver
sicherungsverein richtet sich die Schadenersatz
pflicht der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats des übernehmenden Vereins nach 
den §§ 6.8 Abs. 5 und 70 Abs. 6. Die Verjährung 
der Ersatzansprliche nach den §§ 68 Abs. 5 und 
70 Abs. 6 beginnt mit der Genehmigung der 
Verschmelzung durch die Versicherungsaufsichts
behörde. 

(6) Entsteht durch die Verschmelzung kleiner 
Versicherungsvereine ein Verein, der kein kleiner 
Versicherungsverein ist, so gelten die §§ 225 
Abs. 1 und 2, 231 und 233 Abs. 5 erster und 
zweiter Satz, 6 unJd 7 Z. 1 Aktiiengesetz 1965 
sinngemäß. 

(7) Entsteht durch die Verschmelzung kleiner 
Versicherungsvereine ein neuer kleiner Versiche
rungsverein, so erlöschen mit der Genehmigung 
der Verschmelzung durch die Versicherungs auf
sichts,behörde die übertragenden Vere,ine. 

(8) Soweit in den für die Verschmelzung 
kleiner Versicherungsvereine geltenden Vor
schriften von der Eintragung der Verschmelzung 
in das Handelsregister die Rede ist, tritt an 
deren Stelle die Genehmigung der Verschmelzung 
durch die VersicherungsaUifsichtsbehärde. 

Vermögensübertr,agung auf eine 
Aktiengesellschaft 

" § 73. (1) Für die Vermögensübertragung gel
ten die §§ 220 Abs. 1 erster Satz, 221, 223, 226 
Abs. 3 bis 5, 227, 229 bis 231 und 236 Abs. 4 
und 5 Aktiengesetz 1965 sowie der § 72 Abs. 8 
dieses Bundesgesetzes sinngemäß. 

(2) Die Übertragung des Vermögens eines 
kleinen Versicherungsvereins auf eine Aktien
gesellschaft ist vom Vorstand der Aktiengesell
schaft zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden. Der § 225 Abs. 2 Aktiengesetz 1965 
gilt sinngemäß. 

Viertes Hauptstück 

GESCHAFTSFüHRUNG DER VERSICHE
RUNGSUNTERNEHMEN 

1. Abschnitt: Kapitalanlage 

Allgemeines 

. § 74. Bei der Kapitalanlage der Versticherungs
untel'Mhmen ist auf Sicherheit, Rentabilität und 
auf den Bedarf an flüssigen Mitteln sowie auf 
eine angemessene Mischung und Streuung Be
dacht zu nehmen. 

Liegenschaftserwerb 

§ 75. (1) Der Erwerb einer Liegenschaft bedarf 
der Genehmigung durch die Versicherungsauf
sichtsbehörde. Die Genehmigung ist nur dann 
zu versagen, wenn der Erwerb geeignet ist, die 
Interessen der Versicherten zu gefährden. 

(2) Der Erwerb einer vom Unternehmen be
'liehenen liegenschaft im Zwangsversteigerungs
verfahren und der Erwerb einer Liegenschaft, 
durch den eine eingetragene Forderung gesichert 
werden soll, bedürfen keiner Genehmigung. 

, 
Betedigurngen 

§ 76. (1) Die Beteiligung eines Versicherungs
unternehmens an einer Aktiengesellschaft oder 
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 
10 v. H. des Grund- .oder Stammkapitals dieser 
Gesellschaft oder deren Ka,ufpreis 10 v. H. des 
Eigenkapitals des Vers,icherungsunternehmens 
übersteigt, bedarf der Genehmigung durch die 
Versicherungsaufsichtsbehörde. 

(2) Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft 
oder einem Einzdunternehmen <bedürfen stets 
der Genehmigung durch die V ersicherungsa uf-
sichtsbehörde. . 

(3) Die Genehmigung ist nur ·dann zu versa,gen, 
wenn die Beteiligung ihrer Art oder ihrem Um
fang nach geeignet ist, die Interessen der Ver
sicherten zu gefährden. 

(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen 
erteilt werden, wenn dies zweckmäßig erscheint, 
um die Interessen der Versicherten zu wahren. 

(5) Treten die 1m Abs. 3 genannten Umstände 
nach Erteilung der Genehmigung ein, so kann 
die Versicherungsaufsichtsbehör,de die Auflösung 
des Beteiligungsverhältnisses verlangen. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
vom Versicherungsunternehmen alle erforderli
chen Auskünfte über das Unternehmen, an dem 
die Beteiligung erf.olgen lSoll oder an dem es sich 
beteiligt hat, insbesondere die Vorlage des J ah
resa,bschlusses und anderer geeigneter Geschäfts
unterlagen verlangen. Solche Auskünfte dürfen 
nicht unter Berufung a,uf eine nach .anderen Vor-
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schriften bestehende Verschwiegenheitspflicht ver-
weigert werden. ' 

Deckungsstock 

§ 77. (1) Dem Deckungsstock dürfen, vorbe
ha:ltlich der Abs. 2 bis 4, nur gewidmet werden 

1. mündelsichere Darlehen und mündelsichere 
Wertpapiere, I 

2. sonstige Darlehen, für deren Verzinsung und 
Rückzahlung der Bund oder ein Bundesland 
als Schuldner oder als Bürge haftet, soweit 
sie nicht unter Z. 1 fallen, 

3. inländische Liegenscha.ften, die einen stän
digen Ertrag abwerfen und vorwiegend 
Wohn- oder Geschäftszwecken dienen, bis 
höch,stens 30 v. H. des Deckungserforder
nisses, 

4. Erlöse, Rückflüsse und Erträgnisse der in den 
Z. 1 bis 3 angeführten Werte, sofern dar
über nur mit Zustimmung des Treuhänders 
verfügt werden kann. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
aus berücksichtligungswürdigen Gründen eine 
überschreitung der im Abs. 1 Z. 3 festgesetzten 
Grenze gestatten. 

(3) Auf ausländische Währung lautende Ver
pflichtungen sind möglichst mit auf dieselbe 
Währung lautenden Werten zu bedecken, die im 
übrigen den im Abs. 1 angeführten Werten ent
sprechen. 

(4) Die Versicherungs aufsichts behörde kann 
die Deckungsstockwidmung anderer Werte ge
statten, wenn deren Sicherheit und der zu er
wartende Ertrag jenen der im Abs. 1 angeführten 
Anlagen annähernd gleichkommen oder sonst 
berücksichtigungswürdige Gründe vor\.iegen. 

(5) Die dem Deckungsstock gewidmeten Ver
mögenswerte ·dürfen höchstens mit dem Bilanz
wert auf das Deckungserfordernis angerechnet 
werden. Liegt der Verkehrswert unter dem Bi
lanzwert, 50 ist der Verkehrswert anzurechnen. 
Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann in be
gründeten Fällen Abweichungen von dieser Be
wertung zulassen, wenn hiedurch ,die dauernde 

. Erfüllbarkeit ·der Verpflichtungen aus den Ver
sicherungsverträgen nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Die Versicherungsunternehmen haben ein 
Verzeichnis ,der für 'den Deckungsstock bestimm
ten Vermögenswerte fortlaufend zu führen. Sie 
sind verpflichtet, dieses Verzeichnis innerhalb von 
vier Wochen nach Ende ,des GeschäÜsjahres der 
Versicherungsaufsichtsbe'hörde vorzulegen. Der 
Treuhänder hat unter dem Verzeichnis zu be
stätigen, daß alle im vorangegangenen Geschäfts
jahr vorgenommenen Zuführungen und Entnah
men des Deckungsstockvermögens berücksichtigt 
worden 'sind. Die Versicherungsaufsich.tsbehörde 
kann anor,dnen, daß ihr in kürzeren Abständen 
Meldungen über Anderungen im Deckungser-

fordemis und ,in: der Anlage des Dec:k-ungsstock
vermögens V'Orzulegen sind. 

(7) Der Versicherungsaufsichtshehörde ist an
zuzeigen, ,in welcher Art und ,an welchem Ort 
die beweglichen Werte ,des Deckungsstocks ver
wahrt werden. Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
kann aus Gründen der Sicherheit und der Wirt
schaftlichkeit Anderungen der Art und des Ortes 
der Verwahrung anordnen. Die Verwahrung von 
Werten des Deckungsstockvermögens im Ausland 
bedarf der Genehmigung durch .die Versiche
rungsaufsichtsbehörde. 

Technische Verhindlichkeiten 

§ 78. (1) Technische Verbindlichkeiten aus dem 
Betr,ieb im Inland, für die nicht ein Deckungs
stock zu bilden ist, sin,d gemäß den Abs. 3 bis 6' 
zu hedecken. 

(2) Technische Verbindlichkeiten sind ,insbeson
dere die Prämien üb erträge, die Rückstellung für 
schwebende Versicherungsleistungen, die Rück
stellung für Gewinnbeteiligung der Versiche
rungsnehmer, ,die Rück,stellung für Prämien
(Beitrags)rückerstattung und die Rückstellung 
für den schwankenden Jahresbed:arf. Von den 
technischen Verbindlichkeiten sind Anteile der 
Rückversicherer abzuziehen. 

(3) Dem zur Bedeckung der technischen Ver
bindlichkeiten bestimmten Vermögen dürfen, 
vorbehaltlich der Abs. 4 bis 6, nur gewidmet 
werden: 

1. die im § 77 Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten 
Anlagen, 

2. durch Hypotheken im ersten oder zweiten 
Rang gesicherte Forderungen bis zu einer 
Belastung von 60 v. H. des' Verkehrswerts 
a) auf inländischen Liegenschaften, soweit 

die Forderungen 'll,icht unter Z. 1 fallen, 
h) auf Bauplätzen für längstens zwei Jahre, 

3. Darlehen, für deren Verzinsung und Rück
zahlung ein:e Gemeinde als Schuldner oder 
als Bürge haftet, soferv dafür die Bundes
abgabenertragsanteile oder bundesgesetzl,ich 
geregelte Gemeindea,bgaben verpfändet wer
den, 

4. Darlehen 
a) an Energieversorgungsunternehmungen, 

deren Anteile ausschließlich oder über
wiegend im Eigentum des Bundes oder 
eines Bundeslandes stehen, 

b) an Fonds, die vom Bund oder einem 
Bundesla~d erl'ichtet sind, 

sofern sie durch die Abtretung von Ansprü
chen gesichert werden, die dem Darlehens
nehmer gegen Dritte zustehen, 

5. Darlehen, für die Wertpapiere, die unter 
Z. 1 f,allen, oder Hypotheken, die unter Z. 1 
oder 2 fallen, verpfändet worden sind, 
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6. an der W,iener Börse zum Handel zugelas
sene Aktien von inländischen Unternehmen, 
sofern sie 5 v. H. des Grundkapitals dieser 
Unternehmen nicht übersteigen, sowie an 
der Wiener Börse zum Handel zugelassene 
festverzinsliche Wertpapiere, auch wenn sie 
nicht unter Z. 1 fallen, soweit sie zusammen 
mit Aktien 15 v. H. der technischen Ver
bindlichkeiten nicht übersteigen, 

7. längstens ein Jahr gebundene Festgeldein
lagen bei der österreichischen Postsparkasse 
oder einem ,inländischen Kreditunternehmen 
bis höchstens 5 v. H. der technischen Ver
bindLichkeiten, 

8. inländische Liegenschaften, die einen ständi
gen Ertrag abwerfen oder erwarten lassen 
oder ausschließLich oder überwiegend für den 
eigenen GeschäftsbetI'iflb bestimmt sind, bis 
höchstens 30 v. H. der technischen Verbind
lichkeiten. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbflhörde kann aus 
berücksicht~gungswürdigen Gründen eine über
schreitung der im Abs. 3 Z. 6 bis 8 festgesetzten 
Grenzen ,gestatten. 

(5) Auf ausländische Währung lautende Ver
pfl.ichtungen sind möglichst mit auf dieselbe 
Währung lautenden Werten zu bedecken, die im 
übrigen den im Abs. 3 angeführten Werten ent
sprechen. 

(6) Die Versicherungsaufsichtsbehärde kann die 
Widmung anderer Werte für das der Bedeckung 
der technischen Verbindlichkeiten bestimmte Ver
mögen gestatten, wenn die Sicherheit dieser 
Werte und ,ihr zu erwartender Ertrag. jenen der 
im Abs. 3 angeführten Anlagen annähernd gleich
kommen oder sonst berücksichtigungswürdige 
Gründe dafür vorliegen. 

(7) Für die Anrechnung der für die Bedeckung 
der technischen Verbindlichkeiten gewidmeten 
Vermögenswerte auf die technischen Verbind
Lichkeiten gilt der § 77 Abs. 5 sinngemäß. 

(8) Kassenbestände und jederzeit oder kurz
fristig künd~are Guthaben hei Kreditinstituten 
können auf die Bedeckung der technischen Ver
bindlichkeiten angerechnet werden. 

(9) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
anordnen, daß ihr in bestimmten Abständen 
Meldungen über die Höhe der technischen Ver
bindlichkeiten und über die zu ihrer Bedeckung 
bestimmten Vermögenswerte vorgelegt werden. 

K,a u t,io n 

§ 79. (1) Für die Widmung von Vermögens
werten für die Kaution gilt der § 77 Abs. 1 bis 5 
sinngemäß. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann an
ordnen, daß ihr in bestimmten Abständen Mel
dungen über die Höhe des Kautronserforder
nisses und ,die zu seiner Deckung bestimmten 
Vermögenswerte vorzulegen sind. 

2. Abschnitt Rechnungslegung 

Jahresbilanz 

§ 80. (1) Unter der Jahresbilanz von Versiche
rungsunternehmen, die einen Deckungsstock zu 
bilden haben, hat der Treuhänder zu bestätigen,· 
daß die Werte des Deckungsstocks vorschrifts
mäßig angelegt und verwahrt sind. Die Verant
wortlichkeit der Organe des Unternehmens wird 
dadurch nicht berührt. 

(2) Unter der Jahresbilanz von Versicherungs
unternehmen, die eine oder mehrere der im 
§ 18 Abs. 1 und 2 angeführten Versicherungen 
betreiben, hat der versicherungsmathematische 
Sachverständige zu bestätigen, daß die Deckungs
rückstellung, in der Lebensversicherung auch die 
Prämienüberträge nach dem Geschäftsplan be
rechnet sind. Die Verantwortlichkeit der Organe 
des Unternehmens wird dadurch nicht berührt. 

Prüfung des Jahresabschlusses 

§ 81. (1) Der Aufsichtsrat hat vor Ablauf des 
Geschäftsjahres einen Abschlußprüfer zu be
nennen. Der Vorstand hat der Versicherungs
aufsichtsbehörde die vom Aufsichtsrat als Ab
schlußprüfer benannte Person bekanntzugeben. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat, 
wenn begründete Zweif~l an der Erfüllung der 
Voraussetzungen für die Beauftragung der als Ab
schluß prüfer benannten Person bestehen, inner
halb eines Monats nach Einlangen der Bekannt
gabe der Beauftragung zu widersprechen und die 
Benennung einer anderen Person als Abschluß
prüfer binnen angemessener Frist zu verlangen. 

(3) Hat der Aufsichtsrat vor Ablauf des Ge
schäftsjahres keinen Abschlußprüfer oder inner
halb der von der Versicherungsaufsichtsbehörde 
für die Benennung eines anderen Abschlußprüfers 
gesetzten Frist keinen anderen Abschlußprüfer 
benannt, so hat die Versicherungsaufsichtsbehörde 
selbst den Abschlußprüfer zu benennen. Das 
gleiche gilt, wenn begründete Zweifel an der Er
füllung der Voraussetzungen für die Beauftragung 
auch beim neu b~nannten Abschlußprüfer be
stehen. 

(4) Der Vorstand hat dem Abschlußprüfer, 
dessen Beauftragung die Versicherungs aufsichts
behörde nicht widersprochen oder den sie selbst 
benannt hat, den Prüfungsauftrag zu erteilen. 

(5) Hält es die Versicherungsaufsichtsbehörde 
für erforderlich, daß die Prüfung ergänzt wird, 
so hat der Vorstand auf Verlangen der Versiche
rungsaufsichtsbehörde das Erforderliche zu ver
anlassen. 

(6) Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Abschlußprüfer und Vorstand über die Auslegung 
der für die Rechnungslegung von Versicherungs
unternehmen geltenden besonderen Vorschriften 
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entscheidet auf Antrag des Abschlußprüfers oder 
des Vorstands die Versicherungsaufsichtsbehörde. 

B e r ich t a n die Ver sie her u n g sau f-
sichtsbehörde 

§ 82. Der Versicherungsaufsichtsbehörde sind 
ehestmöglich vorzulegen 

1. der Jahresabschluß, 
2. der Geschäftsbericht, 
3. der Bericht des Abschlußprüfers, 
4. der NaChweis der Feststellung des Jahresab

schlusses, 
5. eine beglaubigte vollständige Abschrift des 

Protokolls über die Versammlung, die die 
Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats zum Gegenstand hatte, 

6. der Nachweis der Veröffentlichung des Jah
resabschlusses. 

Rechnungslegungsvorschriften 

§ 83. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat 
durch Verordnung über die Rechnungslegung von 
Versicherungsunternehmen diejenigen besonderen 
Anordnungen zu treffen, die im Hinblick auf die 
Eigenart des Betriebes der Vertragsversicherung, 
die angemessene Aufklärung der Versicherungs
nehmer und der öffentlichkeit über die Geschäfts
gebarung, die Erfordernisse der überwachung der 
Geschäftsgebarung durch die Versicherungsauf~ 
sichtsbehörde und die Führung und Veröffentli
chung von Versicherungsstatistiken durch die Ver
sicherungsaufsichtsbehörde notwendig sind. 

(2) Die Anordnungen der Versicherungsauf
sichtsbehörde können unter Berücksichtigung die
ser Erfordernisse insbesondere enthalten 

1. VorscIiriften über die Gliederung des Jahres
abschlusses und die Wertansätze in der Jah-
resbilanz, insbesondere ' 
a) über die Form des Jahresabschlusses, 
b) über die Berechnung und Aufgliederung 

der versicherungstechnischen Rückstel
lungen einschließlich der Prämienüber
träge, 

c) über die Berechnung und Aufgliederung 
der Versicherungsleistungen, der Scha
denerhebungs- und der Schadenbear
beitungskosten, der Leistungen an Rück
versicherer, der Prämieneinnahmen und 
der Leistungen der Rückversicherer, 

2. Vorschriften über den Geschäftsbericht, 

3. Vorschriften über die Veröffentlichung des 
Jahresabschlusses, 

4. Vorschriften über die Durchführung der Ab
schlußprüfung und den Prüfungsbericht, 

5. Vorschriften über den Bericht an die Ver
sicherungsaufsichtsbehörde, insbesondere über 
Aufgliederungen und NacIiweisungen zum 

Jahresabschluß und die Verwendung von 
Formblättern hiefür sowie über Vorlage
fristen. 

Ver sie h e ru n g s ver ein e auf G e g e n
seitigkeit 

§ 84. Für die Rechnungslegung von Versiche
rungsvereinen auf Gegenseitigkeit, die nicht 
kleine Vereine im Sinn des § 62 sind, gelten 
neben den Vorschriften dieses Bundesgesetzes 
sinngemäß auch die §§ 125 bis 129, 131 bis 135 
und 137 bis 144 Aktiengesetz 1965. 

§ 85. (1) Der Vorstand eines kleinen Versiche
rungsvereins auf Gegenseitigkeit hat in den ersten 
drei Monaten des Geschäftsjahres für das vor
angegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluß 
und einen Geschäftsbericht aufzustellen. Das 
oberste Organ hat in den ersten fünf Monaten 
des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jah~ 
res abschlusses zu beschließen. Die Versicherungs
aufsichtsbehörde hat ,aus wichtigem Grund über 
Antrag des Vorstands diese Fristen zu verlängern. 

(2) Für die Prüfung des Jahresabschlusses 
kleiner Versicherungsvereine kann m der 
Satzung ein besonderes Organ vorgesehen 
werden. Die Satzung hat in diesem Fall auch die 
näheren Bestimmungen über den Umfang der 
Prüfung, die Bestellung des Prüfungs organs und 
den, Prüfungsbericht an das oberste Organ zu 
enthalten. Die Bestimmungen dieses Bundesge
setzes über die Prüfung des Jahresabschlusses sind 
auf kleine Vereine nicht anzuwenden. 

(3) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat 
durch Verordnung für die Rechnungslegung 
kleiner Vereine und den Bericht an die Versiche
rungsaufsichtsbehörde einschließlich der Rech
nungslegung für den Beginn der Abwicklung so
wie des Jahresabschlusses und des Geschäftsbe
richts im Verlauf der Abwicklung besondere An
ordnungen zu treffen. Hiebei ist von den für 
Versicherungsvereine, die nicht kleine Vereine 
sind, geltenden Vorschriften auszugehen; doch 
sind gegenüber diesen Vorschriften jene Erleichte
rungen vorzusehen, die den besonderen Verhält
nissen der kleinen Vereine, insbesondere dem 
geringeren Umfang ihres Geschäftsbetriebes, 
Rechnung tragen. 

Aus I ä n dis ehe Ver sie her u n g s u n-
ternehmen 

§ 86. (1) Für Zweigniederlassungen ausländi
scher Versicherungsunternehmen hat der Haupt
bevollmächtigte in den ersten' fünf Monaten des 
Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäfts
jahr einen Jahresabschluß und einen Geschäfts
bericht aufzustellen. 

(2) Für die Rechnungslegung der Zweignieder
lassungen ausländischer Versicherungsunterneh
men gelten neben den §§ 80, 81 und 83 dieses 
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Bundesgesetzes sinngemäß auch die §§ 128, ·129, Ex e k u t.i 0 n auf W,e r te der Kau t ion 
131 bis 135, 137 bis 142 und 144 Aktienge
setz 1965. 

(3) Der Jahresabschluß des Gesamtunterneh
mens in gekürzter Form und der Jahresabschluß 
der inländischen Zweigniederlassung sind im 
Amtsblatt zur "Wiener Zeitung" in deutscher 
Sprache zu veröffentlichen. 

(4) Der VersicherungsaufsichtsbehÖrde sind 
ehestmöglich vorzulegen 

1. die im § 82 Z. 1 bis 4 und 6 angeführten 
Unterlagen hinsichtlich der inländischen 
Zweigniederlassung, 

2. der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht 
des Gesamtunternehmens, 

3. eine beglaubigte vollständige Abschrift des 
Protokolls über die Verhandlung und Fest
stellung des Jahresabschlusses, 

4. der Nachweis der Veröffentlichung des Jah
resabschlusses des Gesamtunternehmens ge
mäß Abs. 3. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann, 
wenn dies für die überwachung der Geschäftsge
barung erforderlich ist, verlangen, daß die im 
Abs. 4 Z. 2 und 3 angeführten Unterlagen ge
gebenenfalls auch in beglaubigter deutscher 
übersetzung vorgelegt werden. 

Fünftes Hauptstück 

EXEKUTIONS- UND INSOLVENZRECHT
LICHE BESTIMMUNGEN 

Ex e k u t ,i 0 n auf We rt e ,d e s D e k
kungsstocks 

§ 87. (1) Auf Werte des Deckungsstocks darf 
nur zugunsten eines Anspruchs aus einem Ver
sicherungsvemr,ag Exekution g,eführt werden, der 
in das Decku11igsenfordemis ,eintloUheziehen war. 

(2) In der Lebensverslicherung und in aUen 
Arten der R'entenversicherung list der Zugriff 
auf ,den Betrag ibeschränkt, der zum Deckungs
erfordernis für den ,einzeln,en Versicherungs
vertrag im gIleichen Venhältnis steht wie der 
Gesarntbetra,g der Werte des Deckungsstocks 
zum gesamten Deckungserfordernis, höchstens 
a:ber aulf den Betrag des auf ,deneinzdnen 
Ver.sicherungsver,trag endaUencten Deckungs
elifordernisses. 

§ 88. (1) ,Auf Werte der Kaution ,darf nur 
zugunstJen von Ansprüchen Exekution geführt 
werden, ,deren Befriectigung durch die Kaution 
s,ichellge9telLt werden soll. 

(2) Auf W,erteder Kaution darf nur Exekution 
geführt w,erden, sow,eit ,das ü:brige Vermögen 
des Versich,erungsunoernehmens zur Befl1iedigung 
von An&prüchen n,icht ausreicht. 

(3) Mietenrechtliche Bestimmungen werden 
durch die Abs. 1 und 2 nicht berührt. 

KonkurseröHnung 

§ 89. (1) Der Vorstand oder ,die Abwickler 
haben den ,Bintritt der Za!hlun'gsunfähigkeit 
oder der überschuldung des Vers'icherungs
unternehmens unverzügJich der Ver9icherungs
aufsich:tsbehörde anzuzeigen. Die §§ 83 Abs. 2 
und 209 Aibs. 2 Aktiengesetz 1965 finden auf 
Versicherungsaktieng,esellschaften keine Anwen
dung. 

(2) Der Antrag auf Eröffnung des Konkurses 
kann nur von ,der Versicherungsaufsichtsbehörde 
;g,este1lt werden. Der § 71 ,K,onkursordnUng 
g,ilt sinngemäß. 

Kuraotor 

§ 90. (1) Das Konkursgericht hat bei Konkurs
eröffnung ,einen Kurator zur Gehendmachung 
der Ansprüche aus Versicherungsverträgen zu 
beSltellen. Ansprüche aus Versicherungsvertr:igen 
gegen das Versich,erungsuntemehmen können 
nur vom Kurator geltend gemacht werden. 
Der Kurator ist verpflichtet, die Anspruchshe
recht~gten auf ihr Verlang,en vor Anmeldung 
des Anspruchs zu hören. Die a,usden Büchern 
des Unternehmens ,feststeUbaren Ansprüche 
gelten a1s angemeldet. 

. (2) Der Massev,er,walter hat dem Kur,ator 
und auf Verlangen den Anspruchsherech:tigten 
aus Versicherungsverträgen Einsicht in die Bücher 
und Aufzeichnungen des Unternehmens und in 
das Verzeichnis der Deckungsstockwerte zu ge
währen. 

(3) Der Kurator hat ,gegen die Konkursmasse 
Anspruch auf ErsatlZ seiner Barauslagen und 
auf eine angemessene Vergütung seiner Mühe
waltung. Der § 125 Konkursordnung gilt sinn
gemäß. 

E r 1 ö s c he n von V ,e r s ci c her u n g s v e r
hältnissen 

(3) Besteht ,der Declmngsstock aus mehreren 
Abteilungen, so ist ctie B.erechnung des der 
Exekution unterLiegenden Boetrages für Jede 
Abteil.ung g,esondert vOlizunehmen. 

§ 91. Bei V,enicherungen, ,di'e unter § 1& 
werden Ahs. 1 .fallen, erlöschen durch die Konkurser

öffnung cl,je VersicherungsverhäLtnisse. 
(4) Mietenrech:tliche Bescimm'llngen 

durch die Ahs. 1 bis 3nJicht herührt. 
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Deckungsstock ,im Konkurs 

§ 92. (1) Sofern für V,ers'icherung,en ein Dek
kungsstock .bestieht, halt der K,onkurskommissär 
zu vier anlassen, daß ,das Vellzeichnis der dem 
Deckungsstock g,ew~dmeten Werte sofort ,3Jbge
schlossen und ,der Versicher.ungsaufsicht~behörde 
überm~ttelt wird. Diese hat den Stand des 
Deckungsstocks für den Zeitpunkt der Konkurs
eröffnung f,es·tzustellen. 

(2) Der Deckungsstock bildet im Konkurs 
eine Sondermasse (§ 48 Abs. 1 Konkursordnung). 

(3) Für Ansprüche aus V,ersicherungsverträ
gen giLt der § 25 Abs. 1 bis 3 sin,ngemäß. 
Für die Höhe der Ansprüche und des gesamten 
Deckungs,erfor,dernisses ist der Zeitpunkt der 
Konkurseröffnung maßgebend. 

(4) SOIWeit Ansprüche, die in das Deckungser
fordernis ,einzubeziehen waren, aus Idem Dek
kungsstock nicht zur Gänze befriedigt werden, 
sind si.e Wlie sonstige For,derungen aus Versiche
rungsverträgen zu behandeln. 

Kaution im Konkurs 

§ 93. (1) Die Ka.utiionbildet ,im Konkurs 
,eine Sonderrnasse (§ 48 Abs. 1 Konkursor.d
nung). 

(2) Aus der Kaution 9ind die Ansprüche aus 
Versicherungsverträgen, deren Bdriedigun,g 
durch die Kaution sichergestellt werden soll, 
venhältnismäßig zu befriedigen. Sow,eit Ansprüche 
aus Venicherungsv,erträg,en ,dadurch nicht be
friledigt wler,den, sind sie wie sonstige Forde
rung,en aus Versicherungsv,enträgen zu behandeln. 

Rangordnun,g 

§ 94. (1) Forderungen aus Versicherungsver
trägen gelhen den üblligen Kconkursfor,derungen 
(§ 53 !\'onkursordnung) vor. Die Bestimmungen 
der §§ 92 Arbs. 2 und 93 'Aibs. 1 .bleiben un
berührt. 

(2) Ansprüche a1l'f die Versicherungsleistung 
gehen aUen anderen F!ordening.en aus Ver
s,icherungsv,erträgen vor. Innerhalb ·des gleichen 
Ra;nges sind die Forderungen nach dem Ver
hältnis ,i!hver Beträge zu bef6edigen. 

Ausschluß des Ausgl,e,ichs und des 
Z w a n g sau s g le,i eh s' 

§ 95. (1) über das Vermögen eines Versiche
run·gsunternehmens kann ein Ausgleichsv,erfahren 
nicht eröffnet werden. 

(2) Im Konkurs eines V,ersicherungsunter
nehmens findet ein Zwangsausgleich nicht statt. 

Ve r s ic her u n,g s v ,e r ,e in e au,f Ge g e n
seitigkeit 

§ 96. (1) Für c1ie B,euntieilung der überschul
dung eines Versicherungsvereins auf Gegenseitig
keitsindausgesch'riebene Nachschüsse, die 
sechs Monate nach· .i:hrerFäUigkeit noch nicht 
eingezahlt sind, nicht mehr als Aktiva des Ver
eins :zu wer,ten. 

(2) Für die Berechnung und die Eintreibung 
der Nachschüss,e im Kccmkurs sind die §§ 2 
und 4 bis 12 der Verordnung vom 21. März 1918, 
RGBl., Nt. 105, über elen Konkurs, die Geltend
machungder Haftung und ,das Ausgleichsver
fahren bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften sinngemäß anzuwenden. Die Nachschüsse 
dürfenei·n in ·der Satzung festgesetztes Höchst
maß nicht übersteigen. 

(3) Bei der Beurteilung, ob das Vermögen des 
Vereins Zour Deckung ,der !\'osten des Konk1,lrs
vellfahrens voraussichtlich ausreichen wird, sind 
die nach Abs. 2 zuläss~gen N achschüssezu he
rück9ichtigen. 

(4) Die Ansprüche auf Tilgl.lng des Grün
dungsfonds gehen aUen übrigen :K!onkunforde
rungen nach. 

Aus ,1 ä n d ~ sc h e Ver si c ,h e run g s
unternehmen 

§ 97. Die Eröffnung des Konkurses über das 
Vermögen eines ausländischen Versicherungs
unternehmens wirkt wie der Entzug der Kon
zession für den Betrieb im Inland. 

Verbot und Herabsetzung von 
Le ist u n gen 

§ 98. Cl) Ergäbt sich heider Prüfung der 
Geschä:ftsführung und der Vermögensla.geeines 
Versicherungsuntermehmens, ,daß dieses nicht 
im&tande ist, seine Verpflichtung,en zu erfüllen, 
di'e Vermeidung eines Konkurses aher im Inter
esse der Versicherten gdegen ist, so hat -die 
Versicherungsau'fsichtshehörde, soweit c1ies im 
Inberess,e .der Versicherten eI1torderEch ist, 

1. Zahlungen, ,inshesondere Versicherungs-
leistungen, in der Leben!Wersicherung auch 
Rückkäufe und Po1]zzendarlehen in dem 
z,ur Ülber.windung der Zahlungsschwiel1Lg
keiten 'er.for,derlichen Ausmaß zu unbersag.en, 
oder 

2. Verpf1ichtungendes V,ersicherers aus der 
Lebensversicherung entsprechend dem V'or
handenen Vermögen herafbzu&etzen. 

(2) Die nach lAbs'. 11 Z. 1 getroff,enen Maß
naJhmen sind a.U!fzuheben, sobald die Ver
mögenslage des Versicherungsunternehmens .dies 
gestattet. 
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(3) Die Pf1icht <1er V.ersicherungsnehmer, die 
Prämien (Beiträge) inder hisher~gen Höhe weiter 
zu zahlen, wird durch Maßnahmen nach Abs. 1 
nicht berührt. 

Sechstes Hauptstück 

BEAUFSICHTIGUNG 

Allgemeines 

§ 99. Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat die 
gesamte Geschäftsgebarung der Versicherungs
unternehmen, insbesondere die Einhaltung der 
für den Betrieb der Vertragsversicherung gelten
den Vorschriften und des Geschäftsplans, zu über
wachen. 

Aus ku n ft s-, V 0 rl a g e- und Me 1 d e
pflicht 

§ 100. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
kann von den Versicherungsunternehmen jeder
zeit Auskunft über Angelegenheiten der Ge
schäftsgebarung und die Vorlage entsprechender 
Unterlagen verlangen. 

(2) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann die 
Vorlage von nicht zum Geschäftsplan gehörenden 
Geschäftsgrundlagen, insbesondere Tarifen, sowie 
Meldungen über den Abschluß bestimmter Arten 
von Versicherungsverträgen verlangen. 

Prüfung 

§ 101. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
kann im Rahmen der ihr nach§ 99 auferlegten 
überwachungspflicht jederzeit die Geschäftsge
barung eines Versicherungsunternehmens prüfen. 

(2) Eine Prüfung der gesamten Geschäftsge
barung hat in regelmäßigen Abständen zu er
folgen. Die Befugnis der Versicherungsaufsichts
behörde, Teile der Geschäftsgebarung oder be
sondere Angelegenheiten der Geschäftsgebarung 
zu prüfen, wenn hiezu ein besonderer Anlaß be
steht, oder unter derselben Voraussetzung die 
gesamte Geschäftsgebarung einer außerordent
lichen Prüfung zu unterziehen sowie Teile der 
Geschäftsgebarung regelmäßig in kürzeren Ab
ständen zu prüfen, wird dadurch nicht berührt. 

§ 102. (1) Die Prüfung ist eine Woche vor Be
ginn anzukündigen, sofern dadurch der Zweck 
der Prüfung nicht vereitelt wird. Die Prüfungs
organe der Versicherungsaufsichtsbehörde sind 
mit einem schriftlichen Prüfungsauftrag zu ver
sehen und haben sich vor Beginn der Prüfung 
unaufgefordert auszuweisen sowie den Prüfungs
auftrag vorzuweisen. Der Prüfungsauftrag hat 
den Gegenstand der Prüfung zu umschreiben. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben den 
Prüfungsorganen die für die Prüfung erforder
lichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und 
ihnen Einsicht in die Bücher, Belege und Schriften 
zu gewähren sowie Auskünfte zu erteilen. Sie 

haben den Prüfungsorganen überdies inner halb 
der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeit jederzeit 
Zutritt zu den Gesmäfts- und Arbeitsräumen zu 
gewähren. 

(3) Die Prüfungsorgane können die für die 
Prüfung erforderlimen Auskünfte und Gesmäfts
unterlagen unmittelbar von jeder im Unter
nehmen beschäftigten Person in deren Wirkungs-
bereich verlangen. , 

(4) Zur Durchführung der Prüfung' sind den 
Prüfungsorganen geeignete Räumlichkeiten und 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Sind Ein
tragungen oder Aufbewahrungen unter Verwen
dung von Datenträgern vorgenommen worden, 
so sind vom Versimerungsunternehmen auf seine 
Kosten innerhalb angemessener Frist diejenigen 
Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die not
wendig sind, um die Unterlagen lesbar zu 
machen, und, soweit erforderlich, ohne Hilfs
miuel lesbare dauel1hafte W,i'edergahen ~n der be
nötigten Anzahl beizubringen. 

(5) Die in der Prüfung getroffenen Feststel
lungen sind'schriftlich festzuhalten. Dem Unter
nehmen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

Auskunftspersonen 

§ 103. (i) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
kann im Rahmen der ihr nach § 99 auferlegten 
überwachungspflicht von jedermann Auskunft 
über Angelegenheiten der Geschäftsgebarung von 
Versicherungsunternehmen verlangen. Eine nach 
anderen gesetzlichen Bestimmungen' bestehende 
Verschwiegenheitspflicht wird dadurch nicht be
rührt. 

(2) Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung 
schließt die Verbindlichkeit in sich, Urkunden 
und andere schriftliche Unterlagen vorzulegen 
oder die Einsichtnahme in diese zu gestatten. 

A n 0 r d nun gen der Ver s ich e run g s
aufsichtsbehörde 

§ 104. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
hat alle Anordnungen zu treffen, die der Einhal
tung der für den Betrieb der Vertragsversicherung 
geltenden Vorschriften, insbesondere der Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes, und der Einhal
tung des Geschäftsplans dienen. 

(2) Wird durch das Verhalten von Versiche
rungs1unternehmen eine unmi,ttelbare oder mi.t
telbare Gefähl1dUlng .der Interessen der Versiche
rungsnehmer oder anderer :lUlf Grund von Ver
sicherungsverträgen anspl1uchsberech,tigter Perso
nen herbeiriefü,hrt, so hat ,die Versich erungs auf
sichtsbehÖl'de alle Anol1dnungen zu treffen, die 
erforderlich sind, um ,diese Gefährdung zu be
seitigen. 

(3) Der Abs. 2 ist sinngemäß auch ZUlm Schutz 
d,er Interessen solcher Personen anzuw.enden, mit 
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denen der Aibschluß von Versicherungsverträ
gen angebaJhlllt wird oder werden SO'll. 

(4) Die Versicherungsaufsichtsbehörde hat alle 
Handlungen von Versicherungsunternehmen zu 
untersagen, die den anerkannten Grundsätzen 
eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes von 
Versicherungsunternehmen widersprechen. Sie 
kann insbesO'ndere untersagen, daß unter gleichen 
sachlichen VO'raussetzung,en vO'n den Versiche
rungsnehmern nicht gleiche Leistungen verlangt 
O'der an sie O'der a.nd'el'e auf Grund vO'n Ver
sicherungsverträgen anspruchsberechtigte PersO'
nen nicht gleiche Leistung,en erbracht werden. 

(5) Die Versicherungsaufsichtsbehörde kann 
unter der Voraussetzung des kbs. 2 insbesO'ndere 
auch anO'rdnen, daß 

1. der Geschäftsplan mit Wirkung f'ür neu 
a:bzuschließende Versicherungsverträg,e und 
für die Erhöhung oder Verlängerung be
stehender V ersicherungsverträ~e gdnder,t 
wird, 

2. unter Ausschluß O'der Beschränkung vO'n 
Gewinnausschüttungen eine Erhöhung der 
Eigenmiuel vO'rgenommen w,ird. 

(6) AnO'rdnungen nach Abs. 2 können, wenn 
ihr Zweck dies verlangt, auch an Versich,erungs
makler od.er sdbständ~ge Versicherungsvertreter 
g,erich~et werden. 

Einbe'rufun,g der Hauptversamm
lu n g (d es 0' be r s t ,e n 0 r ga n s) und 

des Aufsichtsrats 

§ 105. SO'weit es der Durchsetzung der Ein
ha.Ltung ,der für den B,etriebder Vertragsver
sicherung geltenden VO'rschnifuen, imbesondere 
der Anor,dnungen der Versichemngsauhichtshe
hörde, und des Geschäftsplansdient, hat ,die Ver
~icherungsaufsichtsbehörde die .Einberufung ,der 
Hauptversammlung (des obersten Organs) oder 
des Awfsichtsra.ts 'Von inländischen Versicherungs
unternehmen und ,die Ankündigung bestimmter 
Gegenstände der Beratung und Beschl'llßfassung .in 
der Tagesordnung zu verla'ngen. Wird diesem 
Verlangen nicht unverzüglich entsprO'chen, sO' 
kann di.e Versicherurrgsaufsichtshehörde, wenn 
sonst die Belange der V ers,icherten gef~hr.det 
würden, die Einberufung oder Ankündigung auf 
Kosten des Versicherungsunternehmens selbst 
vornehmen. 

SO'nderbeauftragter 

§ 106. (1) HandeLt ein Versicherungsunterneh
menden f.ür den Betri.eb der Vertragsversiche
rung g,ekenden VO'rsch11iften, inS/besondere An
O'rdnungen .der Versicherungsaufsichtsbehörde, 
oder dem Geschäft&plan trotz wiederhO'lter 
Mahnung zUWli,der und reichen andere Maß
nahmen nicht aus, die Einhaltung diesoer Vor
schriften O'der des Geschäftsplans zu bewirken, 

sO' hat die Versicherungsaufsichtsbehörde einen 
Sonderbeauftragten !Zur Durchsetrzung der in 
Betracht kO'mmenden Vorschrl~ft zu bestel1en. 

(2) Der Sonderbeawftr:llgte ist ahzuberuf,en, 
w,enn der Zweck seiner Bestellung erfüllt ist. 

(3) Dem SO'nderbeauftragten können die 
Rechte und Pflichten von Organen des Unter
nehmens ganz .oder teilweis'e übertragen werden. 
Insoweit ruhen Ifür die Dauer seiner BestelJung 
·die Rechte und Pflichten der Organe des Un,ter
nehmens. 

(4) Sind dem SO'nderbeauftragten Befugnisse 
des V O'rstands eines inländischen O'der I des 
Hauptbevollmächtigten eines ausländischen Ver
sicherungsunterne!hmens übertrag·en worden, sO' 
sind seine Bestellung und seine Abberufung auf 
Anzeige der Vers'icherungsaufsichtshehörde in das 
Handelsregister einzutr,agen. 

(5) Dem SonderbeaUliitragten steht eine Ver
gütung für seine Mühewaltung zu, die vO'n
der V.ersich.erungsaufsichtshehörde nach dem 
Umfang seiner Tätigkeit festzusetzen ist. Die 
Kosten der -Bestellung des Sonde~beauftra.gten 
und seiner Vergütung sind vom Versicherungs
unternehmen zu trag.en. 

Untersagung d·e s 
tr.j,eb,es 

Geschä.ftsbe-

§ 107. (1) Handelt ein Versicherungsunter
nehmen fO'I1tg.esetzt den Pflichten zuwider, die 
ihm nach den für den B.etr,ieb der Vertrags
versicherung gelttenden Verschritften, insbesondere 
den AnO'rdnungen .der Vers,ichemngsaufsichtsbe
hörde, oder dem Geschäftsplan obliegen, und 
entsteht daraus -eine Gef1Vhrdung der lruter,essen 
der V.ersicherten, zu der,en Vermeidung andere 
Maßnahmen oll'icht ausreichen, sO' hat die Ver
sicherungsaufsächtsbehörde ,den Gesch~ftsbet6eb 
mit der Wirkung :zu untersagen, daß neue Ver
sicherungen .nicht abgeschlO'ssen und abgeschlO's
sene nicht erhöht oder verlängert werden 
dürf.en. Diese Maßnahme kann 3!uf bestimmte 
Versicherungsarten (V,ersicherungSlZlweige) be
schränkt werden, wenn die VO'raussetzung.en für 
die Untersagung nur bei ihnen vorliegen. 

(2) Die Untersagung ist zu widerrufen, sO'bald 
anzunehmen ist, daß durch die Wiederaufnahme 
des Geschäftsbetriebes eine Gefährdung der Inter
essen der Versicherten nicht eintritt. 

(3) Die Versicherungsauhichtsbehörde kann die 
zur einstweiligen Sicherung des Vermögens er
fO'rderlichen AnO'rdnungen treffen, insbesondere 
die Vermögensverwaltung geeigneten PersO'nen 
übertragen. In diesem Fall gilt der § 106 Abs. 2 
bis 5 sinngemäß; 

(4) Bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitig
keit wirkt die Untersagung des gesamten Ge
schäft!>betriebes wie ein Auflösungsbeschluß. 
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(5) Die Untersagung des gesamten Geschäfts
betriebes rund ihr Widerruf sind auf An"Zeige der 
Versicherungsaufsichtsbehörde in das Handelsre
gister einzutragen. 

(6) Die teilweise Untersagung des Geschäfts
betriebes und ihr Widerruf, bei kleinen Ver
sicherungsvereinen auch die Untersagung des ge
samten Geschä,ftSibetriebes sind von der Ver
sicherungsaufs,ichtsbehörde auf Kosten des Ver
sicherungsunternehmens in den gesetzlich oder 
satzungsmäßig bestimmten Veröffentlichungsor
ganen zu veröffentlichen. 

Siebentes Hauptstück 

STRAFBESTIMMUNGEN 

1. Abschnitt: Verwaltungsübertretungen 

§ 108. Wer 

1. über den nach dem Geschäftsplan zulässigen 
Betriebsumfang hinaus Versicherungsgeschäf
te betreibt, 

2. im Inland einen Versicherungsvertrag für ein 
Unternehmen abschließt oder vermittelt, für 
das keine Konzession erteilt wurde oder für 
das die Konzession auf Grund des § 12 
Abs. 2 bis 4 erloschen ist, 

3. den geschäftsplanmäßigen Bestimmungen 
über die Bedeckung. der Deckrungsrückstel
lung zuwiderhandelt, 

4. eine nach dem § 20 Abs. 3 gebotene Auf
füllung des Deckungsstocks unterläßt, 

5. den Vorschriften über die Anlage, die Be
wertung, das Verzeichnis und die Verwah
rung des Deckungssliockvermögens zuwider
handelt, 

6. einer auf den § 104 gestützten Anordnung 
der Versicherungs<liufsichtsbehörde zuwider
handelt, 

7. als Mitglied eines Organs, als Treuhänder, 
als versicherungsmathematischer Sachver
ständiger, als Dienstnehmer eines Ver
sicherers oder als selbständiger Versiche
rungsvertreter ihm ausschLießlich aufgrund 
seiner beruflichen Tätigkeit bekannt ge
wordene Verhältnisse und Umstände, deren 
Geheimhaltung im berechtigten Interesse 
der davon betroffenen Personen gelegen ist, 
weitergibt oder verwertet, ohne daß die 
Weitergabe oder Verwertung nach Inhalt 
und Form durch ein öffentliches oder ein 
berechtigtes privates Interesse gerechtfertigt 
ist, oder ohne daß der Betroffene mit der 
Weitergabe oder Verwertung ausdrücklich 
einverstanden ,ist, 

begeht, wenn die Handlung oder Unterlassung 
nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, eine 

Verwaltungsübertretungund ist von der Ver
sicherungsaufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe 
bis 30 000,- S zu bestrafen. 

§ 1 09. Wer der Versicherungsaufsichtsbehörde 
gegenüber wissentlich falsche Angaben macht, um 
für ein Unternehmen die Konzession zum Betrieb 
der Vertragsversichel'ung, die Genehmigung des 
Geschäftsplans oder einer Kndel1ung des Ge
schäftsplans zu erlangen, begeht, wenn die Hand
lung nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist, 
eine Verwaltungsiibertretung und ist von der 
Versicherungsaufsichtsbehörde mit einer Geld
strafe bis 50 000,- S zu bestrafen. 

§ 110. 'Wer ohne Konzession, nach Untersa
gung des Geschäftsbetriebes oder nachdem die 
Konzession auf Grund des § 12 A\;Is. 2 bis 4 
erloschen ist, Versicherungsgesch31fte betreibt, be
geht, wenn die Handlung nicht mit gerichtl-icher 
Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Versicherungsaufsichtsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis 100000,- S zu be-
strafen. . 

2. Abschnitt: Gerichtlidt strafbare Handlungen' 

Prüfungsbericht 

§ 111. Wer als Abschlußprüfer oder als mit der 
Abschlußprüfung betraute Person im Prüfungs
bericht über das Ergebnis der Prüfung falsche 
Angaben macht, ist, wenn die Tat nicht nach 
einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 
zu bestrafen. 

D eck u n g s e r f 0 r cl ern i s; D eck u n g s
s t 0 c k 

§ 112. (1) Wer 

L gegenüber ,der VerSlich,erungsaufsichtsbehörde 
,falsch.e Angaben über ,das Deckungsenforder-
11Iis oder die dem Deckungsstock gewid
meten V,ermö,genswerte macht oder 

2. als versicherungsmathematischer Sachvler
ständiger entgegen dem § 80 Ahs., 2 
fälschlich be~ätLgt, ,cl aß die Deckungsrück
stellung, in der Lebensversicherung auch 
die PrämienÜlberträge nach dem Geschäfts
plan ,berechnet sind, 

ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Be
stimmung mit strengerer Strafe bedroht ist; 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Wer als Treuhänder oder als Stellvertr:eter 
des Treuhänders entgegen dem § 80 Abs. 2 
fälschlich bestätigt, daß die Werte des Deckungs
stocks vorschriftsmäßig verWahrt sind, ist mit 
FrdheitsstraJ,e bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe his zu 360 Tagessätzen zu bestra.f.en. 
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28 932 der Beilagen 

Konkurs 

§ 113. W.er die :im § 89 Abs. 1 erster Satz 
vorgeschriebene Anzeige unterläßt, is:t mit 
Freiheitsstrafe bis 'zu ,einem Jahr oder mit GeLd
strafe his zu 360 Tagessätzen zu hestrafen. 

Ver s i c he run g s ver e ci ne auf G ,e ge n
se,itigkeü 

§ 114. Mitgli,eder des Vorstands, des Aufsichts
ra ts oder Abw,ickt.er eines Versich.erungsvereines 
auf GegenseitJigkeit, die in ihren Darstellung,en, 
in ,ihr,en Übersichten Ülber den Vermögensstand 
des Vereins, inden den Abschlußpr.üfern ge
gebenen Auskünrfiten oder in Vorträg,en und 
Auskünften in ,der Versammlung des obersten 
Organs die Verhältnisse des Vereins unwahr 
darstellen oder verschleiern, sind, wenn die Tat 
nicht nach einer anderen Bestimmung mit stren
gerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

Achtes Hauptstück 

BEHöRDE UND VERFAHREN 

Versdcherungsaufsicht 

§ 115. (1) Versicherungsaufsichtsbehörde ist der 
Bundesminister für Finanzen. 

(2) Das Bundesrechenamt hat bei der Besor
gung der Geschäfte, die der Versicherungsauf
s,ichtsbehörde nach diesem Bundesgesetz obliegen, 
mitzuwirken, soweit eine solche Mitwirkung im 
Interesse der Einfachheit, Zweckmäßigkeit und 
Kostenersparnis gelegen ist. 

Veröffentlichungen 

§ 116. (1) Die Versicherungsaufsichtsbehörde 
hat mindestens' ,einmal jährlich Veröffentltichun
gen herauszugeben, die insbesondere zu enthalten 
haben 

1. geltende Gesetze und Verordnung,en, so
weit sie sich auf dJie Vertragsyersicherung 
beziehen, 

2. allgemeine Mitteilungen der Versicherungs
aufsichtshehör·de sow}e anderer Behörden, 
sowe~t sie sich ,aufd~e Vertragsversicherung 
beziehen, 

3. Mitteilung,en über' 

a) Konzess,ionserteilungen, 

b) Bestandühertragungen, 

c) V.erschmelzung von Versicherungs~nter-
nehmen, 

d) Vermög,ensiibertragungen, 

e) Umwandlungen, 
f) Auflösungen, 

g) die Beendigung .des Geschäftsbetriebes, 

h) die Unrtersagung des Geschäft~betciebes, 

i) das Erlöschen der KonzesSlion, 

k) die B'estellung und die Abberufung von 
Hauptbevollmächtigten ausländischer 
VerSlich,erungsunternehmen und ihren 
Stel1v.entretern, 

I) Geschäftsplanänderungen. 

(2) In die Veröffentlichungen sind auch Ver
sicherungsstatistiken aufzunehmen, die die we
sentl.ichen Daten über den VersicheruI1ig.sbe~tand 
und die Venmögensverhältnisse der Versiche
rungsunternehmen zu entha.lten haben. Die 
Versicherungsstaoistik list jeweils für ,ein Jahr zu 
erstellen. 

K 0 s te n d,e I' V ,e r s i c ,he I' u n g s au f s ich t 

§ 117. (1) Die Kosten der Versicherungsauf
sicht und des Verfahrens vor der Versicherungs
aufsichtsbehörde sind dem Bund von den Ver
s,icherungsunternehmen, die den ß.estimmungen 
dieses Bundesgesetzes unterliegen, durch Ent
richtung von Gebühr,en nach Abs. 2 zu erstat
ten. Zu den Kosten $lind hinzuzurechnen die 
Gebü'hren, dievm Vo,rj,ahr nicht eingegangen . 
Siind. 

(2) Der Gesamtbetng der Gebühren soll neun 
Zehntel der Kosten des Abs. 1 betragen. Der 
Satz von eins vom Tausend der gebühren
pflichtigen Einnahme an Verslicherungsenq~e1ten 
darf nicht überschriuen werden. Die Gebühren 
wer,den .nach dem V,erhäLtnisder Rohentgelte 
(Bruttopdumien, Beiträg,e, Vor- und Nachschüsse) 
berechnet, die einem jeden Unternehmen im 
letzten GeschäEtsjahr aus den von ihm im Inland 
abgeschlossenen Versicherungen, j,edoch nach Ab
zug der zuriickgewäihrten Überschüsse oder 
Gewinnantei.1e, erwachsen ~ind. 

(3) Den Gebührensatz bestimmt jährlich die 
Versicherungsaufsichtsbehörde in Tausendteilen 
der gebührenpflichtigen Einnahme an Versiche
rungsentgelten. Dabei kann sie die gebühren
pflichtige Einnahme und die Gebühren abrunden. 
Die V ersicherungsaufsichtsbehörd~ kann einen 
Mindestgebührenbetrag festsetzen. 

(4) Die Gebühren setzt die Versicherungs auf
sich.tsbehörde fest; slie übermruteh .den Unt,er
nehmen einen Verteilungs plan und fordert sie 
auf, die Gebühren binnen einem Monat einzu
zahlen. Nach Fristablauf können fällige Beträge 
wie öffentliche Abgaben eingezogen werden. 

Auskunftserteilung an andere 
Behörden 

§ 118. (1) Ausländischen Behörden, denen die 
Beaufsichtigung von Unternehmen der Vertrags
versicherung obliegt, ist auf Grund von Gegen
seitigkeitserklärungen oder tatsächlich gewährter 
Gegenseitigkeit von der Versicherungsaufsichts-
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behörde Auskunft über den inländischen Betrieb 
ausländischer Versicherungsunternehmen, die 
ihren Sitz in dem betreffenden Staat' und im 
Inland eine Zweigniederlassung haben, und in
ländischer Versicherungsunternehmen, die' in dem 
betreffenden Staat eine Zweigniederlassung haben, 
zu erteilen. 

(2) Dabei ist sicherzustellen, daß die auslän
dische Behörde von der ihr erteilten Auskunft 
nur für Zwecke der Versicherungsaufsicht Ge
brauch macht und, soweit eine ausdrückliche Zu
stimmung des betroffenen Versicherungsunterneh
mens nicht vorliegt, solche Auskünfte nicht an 
Dritte weitergegeben werden. 

Neuntes Hauptstück 

üBERGANGS- UND SCHLUSS
BESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten 

§ 119. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
1. Jänner 1979 in Kraft. 

(2) Verordnungen auf Grund der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes können bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 
werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens 
mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 
Kraft gesetzt werden. 

übergangsbestimmungen 

§ 120. Die Versicherungsunternehmen haben 
ihren Geschäftsplan bis längstens ein Jahr 
nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an 
dessen Bestimmungen anzupassen. 

§ 121. Eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestehende Erlaubnis zum 
Geschäftsbet6eb ,im Sinn .des § 5 Abs. 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, DRGBl. 1931 
1 S. 315, gilt ab diesem Zeitpunkt als Konzession 
gemäß § 4 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes. 

§ 122. Die im § 12 Abs. 2 und 3 festgesetzten 
Zeiträume sind erstmals vom Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Bundesgesetzes an zu be
rechnen. 

§ 123. Kautionen, die zum Zeitpunkt des In
krafttretens dieses Bundesgesetzes bestehen, blei
ben aufrecht. Auf vertragliche Bestimmungen 
und Urkunden, die eine andere Bindung des der 
Kaution gewidmeten Vermögeps bewirken als 
eine Verfügungs beschränkung zugunsten der Ver
sicherungsaufsichtsbehörde, kann sich niemand be
rufen. Die §§ 15 und 16 sind auf bestehende 
Kautionen anzuwenden. 

'§ 124. Die Bestellung von Treuhändern 'und 
Stellvertretern von Treuhändern sowie von ver-
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sicherungsmathematischen Sachverständigen, die 
diese Funktionen zum Zeitpunkt des Inkrafttre
tens dieses Bundesgesetzes ausüben, gilt als im 
Sinn der §§ 22 Abs. 4 und 24 Abs. 2 genehmigt. 

§ 125. Die Einrichtung der für Versicherungs
vereine auf. Gegenseitigkeit erforderlichen Organe 
im Sinn des § 43 Abs. 3 hat bis längstens 
ein Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Bundes
gesetzes zu erfolgen. 

§ _ 126. (1) Versicherungsvereine auf Gegen
seitigkeit, die zum Zeitpunkt des Inkr:1ofttretens 
dieses Bundesgese,tzes als kleinere Vereine im Sinn 
des § 53 des Venich.erungsauhichtsgesetlZes, 
DRGBl. 1931 I S. 315, behandeLt wer.den, je
doch nicht kleine Versicherungsvereine im Sinn 
des § 62 dieses Bun·desgesetzes sind, sind bis 
längstens ein Jahr nach dessen Inkraft
treten zur Bintr,agung in ,das Handelsregister 
anzumelden. Diese Venpflichtung tritt nicht ein, 
wenn der Ver,ein den Geschäftsbetrieb innerhalb 
der gleichen Frist auf die im § 62, fe~gesetzten 
Grenzen einschränkt. 

(2) Versicherungsvereine auf Gegenseinigkeit, 
die zum Zei.t;punkt des lnkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes nicht als kleinere Ver·eine ,im Sinn 
des § 53 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
DRGBl. 1931 I S. 315, behandelt werden, je
doch kleine Versicherungsvereine im Sinn 
des § 67 dieses Bundesgesetzes Sl1n-d, haiben bis 
längstens ein Jahr nach dessen Inkraft
treten die Löschung im Handelsregister zu be
antragen. 

§ 127. Für Vermögensbestandteile von Ver
sicherungsunternehmen, die zum Zeitpunkt des 
Irukrafttretens dieses Bundesgesetzes d-em Dek
kungsstock, ·der Bdeckung .der technischen 
VerbindLichkeiten oder ·der Kaution Igewidmet 
sind, ~ilt diese Widmung, soweit erforderlich, 
als im Sinn des § 77 Abs. 4, des § 78 Abs. 6 
oder des § 79 Abs. 1 im Zusammenhalt mit 
dem § 77 Albs. 4 genehmigt. 

§ 128. Für zum-Zeitpunkt .des Inkra,fttretens 
dieses Bundesgesetzes anhäng,ige Exekutionsver
fahren und eröffnete Konkurse gelten die bis
heri.gen Vorschriften. 

AufLösung von Rücklagen 

§ 129. (1) Die nach den §§ 26 und 37 V,er
sich.erungsWliederaufbaugesetz, BGBL Nr. 185/ 
1955, steuerfrei gebildeten Rücklagen Slind mit 
dem Inkrafttret,en dieses Bundes,gesetzes aufzu
lösen und auf Sicherheitsrücklagen oder freie 
Rücklagen zu übertragen. 

(2) Die übertragung löst keine Steuerpflicht 
aus. 
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30 932 der Beilagen 

Außerkrafttreten von Vorschrif
ten 

§ 130. (1) Mit dem Inkrafttreten dies~s Bun
desgesetzes tre~en außer Kraft: 

1. das Bundesgesetz vom 25. März 1936, BGBl. 
Nr. 91, betreffend die Erlcich~erung der 
Personallasten der Versicherungsanstalten; 

2. die Ver:ordnung vom 28. Feber 1939, 
DRBGl. I S. 365, zur Einführung von 
Vorschrif,ten über die Beaufsichti.gung der 
privaten Versicherungsunternehmungen im 
Lande österreich und die durch sie in Gel
tung gesetzten und ausdrücklich tin Geltung 
belassenen' Vorschrilften und auf Grund
lage der angefÜlhrten Verordnung er,gange
nen Anordnungen,. soweit sie sich auf Ver-
sicherungsunternehmen beziehen; . 

3. alle behördlichen Anor,dnungen a·uf dem Ge
biet der VerSlicherungsaufsicht, die nach dem 

. 28. Feber 1939 und vor dem 10. April 1945 
ergangen sind; 

4. die Verordnung des Staatsamts für Finan
z·en vom 16. September 1945, StGBI. 
Ne. 181, über die Beaufsichtigung von 
Transportv,ersüch,erungsunternehmungen; 

5. das Bundes~eseoz vom 13. Juni 1946, BGBl. 
Nr. 108, betreffend die Regelung von Fra
gen der österreichischen Ver:tragsversicherung 
(VersicheruIligsÜlberleitungsgesetz), 'in der 
Fassung des Bundesgesetzes vom 
14. ,März 1951, BGBl. Nr. 77, betreffend 
die Regelung von Fragen der österreichischen 
V ertragsversicherung (Versicherungsüberlei
tungsgesetznovelle 1951); 

6. die §§ 17 ,bis 20, 22 bis· 30, 32 bis 34 
und 37 des Bundesgesetzes vom 8. Septem-

ber 1955, BGB!. Nr. 185, über den Wieder
aufbau der Vertragsversicherung (Ver
sicherungswiederaUJfbaugesetz), in ,der Fas
sungdes Bundesgesetzes vom 14. Feber 1962, 
BGBL. Nr. 61, betr,eff,end den Abschluß des 
Wiederaufhaues der Vertragsversicherung. 

(2) Soweit in .anderen bundesgesetzlichen Vor
schniften auf Bestimmungen verwiesen ~ird, die 
durch dieses Bundesgesetz aufgehoben' 'Werden, 
treten an ihre Stelle die entsprechenden Be
strmmungen dieges Bundesges,etzes.· 

Vollzugsklausel 

§ 131. Mit der Vol1zi,ehung dieses Bundes
gesetzes ist 

1. hinsichtlich der §§ 25, 27, 29 Abs. 1, 30, 
32 Abs. 1, 33 Abs. 1 und 2, 36 his 39, 
43 bis 55, 56 Abs. 1, 2, 4 und 5, 57 
Abs. 1 und 6, 58 his 60,61 Ahs. 1 .bis 3 
und 5 bis 13, 66, 67, 68 Abs. 1, 5 und 6, 
70, 71 Abs. 1, 72, 73, 87 bis 96, 111 
Ibis 114 und 128 ,der Bundesminister für 
Justiz; 

2. hinsichtlich der §§ 28· und 29 Albs. 2 i.m 
Zusammenhalt mit ·den §§ 8 Abs. 3 und 
10 der Bundesminister für Finanzen, sonst 
der Bundesminister für Justiz; 

3. hinsichtlich der §§ 57 Albs. 2, 84 und 86 
Ahs. 2, soweit sie sich aJuf Vorschriften 
bezüehen, mit ,deren Vollziehung der Bun
desminister für Finanzen' betraut ,ist, der 
Bunde~miniSiter .für Flinanzen, sonst der 
Bundesmil1Ji&ter für Ju&tiz; 

4. hinsichdich der übr,igen Bestimmungen der 
Bundesmini&ter für Finanzen 

betraut. 
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